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Die ärztliche Berufsordnung und die Berufsgerichte 
Von Regierungsdirektor Walther We 1 ß aue r 

Der 59. Deutsche Ärztetag hat im Jahre 1956 eine .. Be
rufsordnung tur die deutschen Ärzte" beschlossen (abge
druckt in den .. Ärztlichen Mitteilungen" 1956943). Das 
besondere Anliegen dieses Besd11usses ist es, auf einem 
bedeutsamen Gebiet des ärztlidlen Berufsrechts eine bun
deseinheitliche Regelung herbeizuführen. Wegen der Ver
teilung der Zuständigkeiten zwischen dem Bund und den 
Ländern auf dem Gebiete des Gesundheitswesen!'; (der 
Bund hat nach Art. 74 Nr. 19 GG lediglich die Gesetz
gebungskompetenz fUr die Zu 1 ass u n g zum ärztlichen 
Beruf) kommt jedoch der Berufsordnung ftir die deut
schen Ärzte keine unmittelbare Rechtsverbindlichkeit für 
den einzelnen Arzt zu. Der Beschluß des Deutschen Ärzte
k"1ges hat vielmehr die Bedeutung einer an die zuständi
gen Organe der Länder gerichteten Empfehlung, Inhalt
lich übereinstimmende Berufsordnungen unter übernahme 
der vom Deutschen Ärztetag beschlossenen Fassung zu 
erlassen. 

Auf der Grundlage dieser Fassung hut die Bayer. Lan
de.särztekammer auf dem 10. Bayerischen Ärztetag In 
Llndau eine neue Berufsordnung für die Ärzte Bayerns 
in zweiter und dritter Lesung beraten und nach lebhaften 
Erörterungen verabschiedet. Das Bayer. Staatsministerium 
des Innern hat die neue Berufsordnung mit nur einer 
sachlichen Änderung durch Entschließung vom 17. Fe
bruar 1958 genehmigt. Wenn damit auch zweifellos ein 
wesentlicher Schritt auf dem Wege zu der erstrebten 
Rechtseinheit getan 1st, so kann doch nicht verkannt wer
den, daß die Berufsordnung flir die Ärzte Bayerns noch 
in verhältnismäßig zahlreichen Einzelbestimmungen von 
der oben erwähnten Berufsordnung flir die deutschen 
Ärzte abweicht. 

Es liegt nahe, den Grund für diese abweichende Fas
sung darin zu suchen, daß in Bayern am 15. Juli 1957, 
also nach der Verabschiedung der Berufsordnung für die 
deu tschen Ärzte, das Gesetz über die Berufsvertretungen 
und über die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, 
Tierärzte und Apotheker (Kammer gesetz) erlassen wurde. 
Dieses Gesetz hat die ärztlichen Berufsgerichte In staat
liche Gerichte umgewandelt und damit auf eine völlig 
neue Red1tsgrundlage gestellt. Zuständig filr die Verfol
gung von Verletzungen der Berufspflichten sind nunmehr 
die bei den Oberlandesgerichten in München und Nürn
berg errichteten Berufsgerichte und das beim Bayerischen 
Obersten Landesgericht errichtete Landesberufsgericht. 

Mit der grundsätzllchen Frage der Wechselbeziehungen 
zwischen der Berut'sordnung und der Berufsgerichtsibar
keit hat sich bereits das vorzügliche, die zweite Lesung 
der Beruisordnung einleitende Referat des Herrn Vize
präsidenten Dr. Sondermann (abgedruckt in Heft 11 '~ 7 

des Bayerischen Ärzteblattes) befaßt. Die gleiche Frage 
ist in dem Rückblick des Bayerischen Ärzteblattes aal 
den 10. Bayerischen Ärztetag (gleichfalls Heft lL~7 S. 219 
H.) noch einmal unter Verwertung des Beratungsergeb
nl~ses zur Erörterung gestellt worden. 

Der Verfasser des Berichts bedauert, daß es nicht mög~ 
lich gewesen sei, die auf dem 59. Deutschen Ärztetag be
schlossene "Berufsordnung für die deutschen Ärzte" ohne 
wesentliche Änderungen als Berufsordnung für die Ärzte 
Bayerns zu verabschieden. Die vom Gesetzgeber vorge
schriebene Genehmigung ,der Berufwrdnung durch das 
Bayer. Staatsministerium des Innern sei dadurch erheb
lich erschwert worden, daß das KG die bisherige freie 
Standesgerichtsbarkeit in ein edltes Gerichtsverfahren 
umgestaltet habe~ die Berufsordnung müsse nunmehr 
audl als Unterlage für das berufsgerichtliche Verfahren 
dienen. Damit sei die Gefahr gegeben, "daß ärztliche 
Handlungen mehr nach dem Paragraphen des Strafge
setzbuchs als nach dem geschriebenen oder ungeschriebe
nen Gesetz ärztlicher Ethik beurteilt werden." 

.. Wenn Idl die Besorgnis des Verfassers richtig verstehe, 
so sieht er in dem übergang der Berufsgerichtsbarkeit 
auf staatliche Gerichte die doppelte Gefahr, daß 
a) bei der Ausgesbalfung der Berufsorommg kUnftig die 

beruisethischen Grundsätze als anerkannte Leitbilder 
des ärztlidlen Verhaltens durch einen-Katalog von ein
zelnen Geboten und Verboten verdrängt werden und 

b) bei der Beurteilung des ärztlichen Verhaltens durch 
die Berufsgerichte die formale Rechtsanwendung ge.
genüber einer Wertung nach den Prinzipien der ärzt
lichen Berufsethik in den Vordergrund trete. 

Von den heiden Beispielen, mit denen der Bericht die 
grundlegende Differenz zwischen der Meinung der Juri
sten und "<ler Auffassung der ärztlichen Delegierten bei 
der Gestaltung der Berufsordnung aufzeigen will - die 
übrigen Änderungen sind demgegenüber nach der im Be
richt vertretenen Auffassung von untergeordneter Be
deutung - beruht das erste (angebliche Streichung der 
Präambel) auf einem leicht aufklärbaren Irrtum. Zur Prä
ambel der Berufsordnung ist in den die 2. und 3. Lesung 
vorbereitenden Bespredmngen kein Änderungsvorschlag 
erarbeitet worden. Sie wurde deshalb in die" Vorschläge 
für Änderungen 'und Ergänzungen der Berufsordnung", 
die den Delegierten in Lindau vorlag, nicht aufgenommen; 
das bedeutet, daß sie nach Auffassung der an den Vor
besprechungen Beteiligten keiner Änderung bedurfte. Die 
in Lindau besdtlossenen Änderungen des Wortlautes der 
Präambel sind vorwiegend redaktioneller Art und be
ruhen, soweit erinnerlidl, ausschließlich auf Anträgen der 
ärztlichen Delegierten. 

Das zweite Beispiel geht zwar zutreffend davon aus, 
daß mit der Streichung der Bestimmungen über das ärzt
liche Schweigerecht ausschließlich rechtlichen Bedenken 
Rechnung getragen wurde; es ist auch nicht zweifelhaft, 
daß diese Streichung einer berufspolitischen Zielsetzung 
widersprach. Die gegen die ursprilngliche Fassung in der 
2. Lesung vorgetragenen redltlichen Bedenken stehen 
aber In keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Neugestaltung der Berufsgerichtsbarkeit. Es ging dabei 
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vielmehr um die allgemein bedeutsame, hier nicht nAher 
zu erörternde Frage der GrenzzJehung zwischen der staat
lichen Re<htsetzung und dEm de1: KamIne<' verliehenen 
Satzungsrechl Diese Frage war dahin zu entscheiden, daß 
die Berufsordnung ein Schwelgerecht des Arzt .. Im Ge
gensatz zu einer durch Gesetz normierten Aussage- oder 
Mittetlungspfilcht nicht statuieren kann. 

Zu dem berufspoliUschen Anliegen (Statulerung eines 
Arztlichen SchwelgerechI!) sei hier noch erwähnt, daß der 
rldlUge Weg für seine Durchsetzußg bei der gegenwAr
Hgen Rechtslage wohl Dur in der Einwirkung auf den 
Bundes- und Landesgesetzgeber bestehen kann, die Aus
sage- und Mitteilung.pflicht des Arztes - soweit Irgend
wie vertretbar - einzuschrllnken. Dabei darf aber nicht 
außer acht gelassen werden, daß der Patient, der den 
Arzt im Re<htsstrelt von der Schweigepflicht entbinde!, 
nIcht selten auf die Aussage des Arztes zum BeweIse sei
ner Behauptungen angewiesen ist Sollte dem durch sei
nen Patienten für eine Zeugenaussage von der Schweige
pflicht entbundenen Arzt grundsätzlich ein Schweigerecht 
eingeräumt werden, so hAtte dies zur Folge, daß der Arzt 
sich In jedem EinzeUan entscheiden mUßte, ob er von 
diesem Recht Gebrauch machen will; Gesichtspunkte, nach 
denen er seIne Entscheidung treUen soll, sind aber nur 
schwer ersichtlIch. Eine Entscheidung nach dem wohl
erwogenen Interesse seines Patienten wird In der Regel 
schon daran scheitern, daß der Arzt die Prozeßmaterie 
nIcht genau genug kennt, um die Bedeutung seiner Zeu
genaussage für oder gegen den Patienten rlchtlg abschAt
zen zu können. 

Die im Bericht erwllhnten beiden Beispiele sind sonach 
zwar nicht geeignet, die oben näher bezeichneten Besorg
nisse beweiskräftig zu belegen. Gleichwohl weist der Be
rlcht Ober den Ärztetag In Llndau In dankenswerter Deut
ItchkeJt auf standespolittsch äußerst bedeutsame Fragen 
hin, die sich aus der Neugestaltung der BerufsgerIchts
barkeit Im Kammergesetz und Ihren möglichen Rück
wirkungen auf die Gestaltung der Berufsordnung er
geben. 

Eine Erörterung dieser Fragen macht es erforderlich, 
auf das Wesen der Berufsordnung und ihren Zusammen
hang mit der Berufsgerichtsbarkeit näher einzugehen. 

1. Das Wesen der Berufsordnung 
Innerhalb des ärztllchen Berufsstandes hat sich in jahr

hundertelanger Entwicklung eln fest umrissenes Berufs
ethos herausgebildet. Seine Entstehung verdankt es der 
Ta tsache, daß der ärzUiche Beruf seiner Natur nach be
sonderen Pflichtbindungen unterliegt, die notwendig zu 
Einschränkungen des Rechts auf freie BerufsausUbung 
und der allgemeinen Handlungsfreiheit fUhren. Über
schreitet der Arzt die seiner Handlungsfreiheit wesens
mäßig gezogenen Grenzen und verletzt er das Vertrauen 
des Patienten, der ihm Leben und Gesundheit anver
trauen muß, ohne selbst die Richtigkeit und Zwed<mäßig
kelt des ärztlichen Handeins beurteilen zu können, so 
führt dies im Einzelfall für den Patienten zu einer Ge
fährdung höchster Lebensgüter. Darüber hinaus besteht 
aber wie wohl kaum bel einem anderen Berufe die Ge
fuhr, daß die Fehlleistung eines einzelnen durch Ihre Er
örterung in der Offentlichkeit zu Verallgemeinerungen 
fUhrt, die dem gesamten Berufsstand In h6chstem Maße 
abträglich sind. 

Bel der überragenden Bedeutung, die dem ärztlichen 
Beruf rar die Allgemeinheit zukommt, muß der Staat den 
Gefahren, die sich aU3 einer Abkehr einzelner Standes
genossen von einer sltUldt hochstehenden Berufsauffas
sung ergeben, möglichst frühzeitig im Wege der Berufs
aufsicht entgegentreten. Die Berufsauf.icht übt der Staat 
jedoch nicht unmittelbar aus, er hat sie vielmehr der Be
rufsvertretung der Ärzte als Selbstverwaltungsangelegen
heit übertragen. Um ihr eine wirksame Erfüllung dieser 
Aufgabe zu ermögHchen, hat der Gesetzgeber die Berufs
vertretung der Ärzte mit der Remlsstellung einer ötfent-

Ilch-rechtlichen Körperschaft und der Pflichtmltgliedscbaft 
(vgl. Art 4 Kammergesetz) ausgestattet 

a) Die Berufspflichten, für deren Beachtung die Berufs
vertretung zu sorgen hat, werden durch Art. 4 Abs. 2 des 
Bayerischen Ärztegeselzes lediglich In Ihrem allgemeinen 
Inhalt bestimmt. Ihre nähere Regelung hat der Gesetz
geber in Art. 4 Ab!. 4 des Bayerischen Ärztegesetzes 
(SÄG) sowie In Art. 15 und 16 Ab .. 2 Kammergesetz der 
Landesfirztekammer übertragen. 

Ihrer Re<htmatur nadl Ist die von der Landes!lrztcl<mn
mer zu erla~de Berufsordnung, die der Genehmigung 
des Bayer. Staatsministeriums des Innem bedarf, eine 
autonome Satzung. Mit ihr setzt die Landesärztekammer 
als vom Gesetzgeber mit Satzungsgewalt ausgestattete 
öl'fentllch-rechtltchc Körpcrschaft objektives Recht, das 
vom Staate als solches anerkannt wird und den staatllchen 
Normen des Bayerisdlen Ärztegesetzes tiber die Rechte 
und Pflichten des Arztes zur Seite steht 

b) Die wesentlidtste Aufgabe, der sim die Landesärzte
kammer bei der Erledigung der ihr vom Gesetzgeber 
übertragenen Aufgabe gegenübergestellt sieht, besteht 
zweifellos in der AufzeIchnung dessen, was nach der all
gemeinen Auffassung der Standesgenossen unter den Be
griff der Berufspflichten fillt Da einerseits jedoch die 
Standesauffassung nicht starr in allen Einzelheiten an 
überkommenen Aulfassungen festhalten kann, anderer
seits aber auch infolge neuer w1ssenschafUicher Erkennt
nisse und soziologisdler Entwicklungen immer wieder 
Probleme auftauchen. mit denen der Stand sich ausein
andersetzen muß (so z. B. gegenwärtig mit der Frage der 
künstlichen Befruchtung), wird sich die Berufsordnung 
nicht darauf beschränken können, nur das festzustellen, 
was innerhalb des Standes als unbestritten gelten kann. 
Die in der Landesärztekammer vertretenen Ärzte müssen 
vielmehr bei der Gestaltung der Berufsordnung repräsen
taUv für den gesamten Ärztestand z. T. auch echte Ent
sdleldungen in umstrittenen Fragen treffen, an die der 
einzelne Arzt gebunden ist. (Wegen der bindenden Wir
kung der Satzung vgl. auch Redeker, JZ. 1954, S. 625, 626.) 

2. Rechtlldte Grenzen der Regelung 

Die der Landesärztekammer übertragene Befugnis, die 
Pflichten der ihrer Ordnungsgewalt unterstehenden Mit
glieder zu regeln, findet ihre materiell-rechtlichen Gren
zen In den In Art. 4 Abs. I BAG und Art. 2 Kammergesetz 
bezeidlneten Zwecken. Damach hat die Berufsordnung, 
wie der Bayer. Verfassungsgerichtshof in seiner grund
sätzllchen Entscheidung vom 20. Juli 1951 ausfUhrt, .die 
ärztllchen Pflichten lediglich unter dem Gesichtspunkt zu 
regeln, daß die Arzte Ihre Berufsaufgabe erfüllen, näm
lich der Gesundheit des einzelnen und des gesamten Vol
kes zu dienen, und sich dabei durch ihr Verhalten in und 
außer dem Berufe der Achtung, die der Beruf er!ordert, 
würdig zu erweisen" .. 

Vor allem ist zu beadtten, daß die Einschränkungen der 
allgemeinen Handlungsfreiheit, die dem Arzt durch die 
In der Berufsordnung näher geregelten Pßichten im Rah
men des besonderen Gewaltverhältnisses auferlegt wer
den, der allgemeinen Rechtsordnung nicht widersprechen 
und die Handlungsfreihei t des Arztes nicht ungebührllch 
einschränken dürfen. VerfassungswIdrig sind nach der 
oben angeführten Entscheidung des Bayer. Verfassungs
gerichtshofs z. B. Bestimmungen der Berufsordnung, die 
lediglich der Einschränkung eines Wettbewerbes dienen, 
der keinen unlauteren Charakter in sich birgt. Weiter 
kann die BerUfsordnung, wie bereits am Beispiel der ur
sprünglich vorgesehenen Bestimmung aber das Schweige
recht kurz aufgezeigt wurde, den Arzt nicht von den 
P!lichten entbinden, die ihm durch staatliche Gesetze auf
erlegt sind (vgI. auch die Begrenzung der Satzungsgewalt, 
die sich unmittelbar daraus ergibt, daß die Berufsaufsicht 
gemäß Art. 2 Abs. I Kammergesetz "im Rahmen der Ge
setze" wahrzunehmen ist). 
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3. Die Aur, aben der Berufsordnunc 
Ihrer Funktion nach ist die Regelung der BerufspflIch

ten in der Berufsordnun& 
a) f U r den Ar z tein Ehren- und Sittenkodex, der ihn 

über seine Beruf.c;pflldlten unterrichtet und nach dem er 
!lein Verhalten im Berufe und außerhalb der Berufsaus
Ubung zu bestimmen hat. Verstößt er gegen die Vonchrif
ten der Berufsordnung, so hat er in leidJ.teren Fällen mit 
Maßnahmen seines Kreisverbandes. in schweren Fällen 
mit der Einleitung eines berufsgerichtiidten Verfahrens 
zu remnen. 

b) für die Be ruf s ver t r e tun g eine verbindliche 
Richtlinie bel der Au.c;übung der Ihr durdl das Kammer
gesetz übertragenen Berufsaufsidtl Insbesondere bei der 
Prüfung der Frage, ob eine Verletzung der Berufspflich
ten vorliegt, die Maßnahmen des Kreisverbandes nach 
ArL 19 Abs. 1 Kammergesetz (Belehrun&, Ordnungsstrafe) 
erfordert oder wegen deren Antrag auf Einleitung des 
berufsgcrichtlimen Verfahrens zu stellen ist (ArL 19 
Abs. 3 Kammergesetz), ist der in der Berufsvertretung 
tätiee Arzt an die einschlägigen Bestimmungen der Be
rufsordnung gebunden. 

e) für die Be ruf s ger ich t e das ihren Entschei
dungen zugrunde zu legende materielle DisziplinaITecht~ 
denn nam ArL 37 Kammergesetz sind im berufsgertcht
lichen Verfahren Verstöße gegen die Berutspfiichten zu 
verfolgen. Worin die Beruf~p!l1chten bestehen, bestimmt 
aber neben Art. 4 Abs. 1-3 BAG vor allem die nähere 
Regelung der Berufsordnung mit verbindlicher Wirkung 
auch gegenüber den Berutsgerichten; diese haben die Be
rufsordnung anzuwenden wle eine Rechtsverordnung. 
(Wegen der richterlimen Prilfung der Berufsordnung ins
besondere auf ihre Verelnbarkeit mit dem Gesetz und 
die ElnhaItung des durch die Ermächtigung gezogenen 
Rahmens vgJ. A.n.schütz, Die Vertassun,g des Dwtschen 
Reims, 12. Auflage, Anmerkung 6 zu Art. 102 und Eyer
mann-Fröhler, Kommentar zu VGG, Anm. I 3 zu § 1 und 
I 1 zu § 25; wegen der Prafung der VerfassungsmäßIgkelt 
im Wege der Popularklage und der Richterklage vgI. Bay. 
Verf.GH, VGHE n. F. 4 11 S. 63). 

Im Zusammenhang mit den übrigen materiell-recht
lichen Bestimmungen des Kammergesetz", (Arl 37, 3B) 
kann die Berufsordnung, wie dies im Bericht über den 
Arztetag geschieht, demnach durchaus als eine Art .Straf
gesetzbudl für die Berufsgerichte" angesehen werden. 
Nach der wohl überwiegenden Auffassung handelt es sim 
bei den Maßnahmen des DisziplinaITechts, dem das Gebiet 
der ärztlidlen Berufsgerichtsbarkeit zuzurechnen ist, um 
echte Strafen, bei denen zwar die Spezialpr§vention (Ab
haltung des Beschuldigten von künftigen Verstlißen gegen 
die Berufspflichten) im Vordergrund steht, die aber doch 
an die Schuld anknüpfen (vgl. Art. 19 Abs. 1 und 3 des 
Kammergesetzes) und denen damit Sühnedlarakter zu
komml 

Ein wesentlIcher Unterschied - wenn man zunllchst 
einmal davon absieht, daß das StGB für alle Staatsbürger, 
die Berufsordnung dagegen nur Innerhalb eines besonde
ren Pf1idl tverhältnis.~es gilt - besteht aber darin, daß 
Art. 104 Abs. 1 BV und Art. 103 Abs. 2 GG für das Dis
ziplinarrecht nicht gelten. Diese Feststellung ist bedeut
sam, weil sie ergibt, daß die übertragung der Berufs
gerichtsbarkeit auf staatliche Gerichte keinesfalls aus ver
fassungsrechtlichen Erwägungen dazu zwingt., die Berufs
pflichten nam Art des Strafgesetzbudles abschließE'nd in 
Einzeltatbeständen, also In der Fonn konkretisierter Ge
bote und Verbote zu normieren. 

4. Die Gestaltuni der ß.erulsordnuI1& 

a) WIe eben fcstgestell~ zwingt die Funktion der Be
rufsordnung als """ den Berul3gerichten anruwenderules 
materielles DisziplinaITecht nicht zu einer abschließenden 
Aufzählung der Berufs;pflichten in Einzeltatbeständen. 
Eine solche absdllleßende und aUe denkbaren Fälle um-

fassende Regelung wäre, wie der Bayer. Verfassungsge
ridllshof In seiner EntscheIdung vom 20. 7. 1951 hervor
hebt, bei der Eigenart der im DiszlplinaITedlt zu würdi
genden Sachverhalte auch praktisdl unmögllch. Vor allem 
die Pfiichl<'n des Arztes außerhalb der BcrufsausUbung 
können schwerlich anders als in einer allgemeinen For
mel nach Art des Arl 4 Abs. 2 BÄG erfaßt werden. Daß 
die Berufsordnung 19~8 darüber hinaus bevroßt auch bei 
den Pfildlten, die für die unmittelbare BcrufsausUbung 
gelten, auf eine abschließende Aufzählung verzichtet, wird 
einmal aus der Gcsamtverweisung des § 2 Abs. 2 S. 1 der 
Berufsordnung auf die für die Berufsausübung geltenden 
Vorschriften, zum anderen aber auch daraus ersichUich, 
daß die Berufsordnung in Elnzellällen die negative Fest
stenung enthält, daß eine Berufspflicht nicht besteht, so 
z. B. keine Pnich t zur Übernahme der Behandlung (§ I 
Abs. 3 Berulsordnung). 

b) Schließt die unübersehbare Fülle der Samverhalte 
eine abschließende Regelung in EinzeltatbesUlnden aus, 
so liegt es nahe, in der Berufsordnung in erster Linie die 
tragenden berufsethischen GrundsAtze aufzuzeichnen. die 
nach der communis opinio der Standesgenossen die Be
rufsausübung bestimmen, weil diese Grundsätze dem Arzt 
in ZweifelsfAllen, die in der Berulsordnung nicht geregelt 
sind, als wertvolle RichtUnie für sein Verhalten dienen 
können. Die Berufsordnung 19~8 hat diesem Anliegen 
Rechnung getragen. In Erkenntnis ihrer wesentlichen Be
deutung als LeitbIlder und in WUrdtgung ihrer typenbil
denden Funktion hat sie diese Grundsätze sowohl in der 
Präambel als auch In ihrem ersten Paragraphen den Ein
zelvorschriften deutlich vorangestellt 

Vom Standpunkt der Berufsgerichte können gegen eine 
solche Gestaltung nicht nur keine Bedenken erhoben wer
den, sie erscheint vielmehr begrüßenswert, da die Auf
zeichnung der berulsethlschen Grundsätze dem Berufs
richter dIe Beurteilung der nicht geregelten Fälle, aber 
auch die Auslegung der EinzelbesUmungen der Berufs
ordnung erleichtert Wie bereits das die 2. Lesung der 
Berufsordnung einleItende Referat des Präsidenten Dr. 
Sondermann zutreffend hervorgehoben hat, Hegt die Aus
legung unbestimmter und ausfü1lungsbedürftiger Rechts
begriffe durchaus Im Rahmen der auch in anderen Fällen 
der richterlichen Rechtsfindune ecstellten Aufgaben. 

c) Soll die Berufsordnung die Aufgabe einer näheren 
Regelung für den Arzt erfüllen, so muß sie weiter zumin
dest die Gebote und Verbote aufzeidlnen, die erfahrungs
gemäß Fragen regeln, die für die Bcru1sausübung beson
ders bedeutsam sind. Die Kenntnis der einschlägigen 
Standesauf[assung kann bei der Vielfalt des modernen 
Lebens nicht bei ailen Standesgenossen als selbs tver
ständlich vorausgesetzt werden. 

Herkömmlich enthält die Berufsordnung darüber hin
aus eine irößere Zahl reiner Ordnungsvorsdlriften, die 
im Interesse der Einheitlichkeit und zur Vermeidung yon 
Auseinander~etzungen über die Grenzen des Zulässigen 
das Verhalten des Arztes im einzelnen genau vorschrei
ben, so z. B. die Vorsduilten über Zahl und Größe der 
Praxisschilder und über Zahl und Inhalt der zulässigen 
Anzeigen in den Tageszeitungen. 

Eine weitgehende KonkreUsierung der Berufspflichten 
entspricht standespolitisdlen Interessen aum deshalb, weil 
die Berufsordnung den in der Berufsvertretung tätigen 
Ärzten Auc;kunft über die häufIger vorkommenden Grenz
und Zweifelsfälle geben muß, in denen sie die Z'ulässig
keit der Verhaltensweise eines Kollegen zu beurteilen 
haben. Daß gegen eine solche Konkretisleruna: der Be
rufspfiichten von seiten der staatlimen Berufsgerichtsbar
keit keine Bedenken bestehen, bedarf keiner weiteren 
Erörterung. 

d) Zu prüfen bleibt sonach lediglich, ob die Übertragung 
der Berufsgerichtsbarkeit auf staatliche Gerichte dem 
ärztlichen Berufsstand einerseits oder der für die Geneh
mIgung der Berufsordnuni zuständigen staatlichen Be-
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hörde andererseits aus Zwedanäßlgkeltserwägungen An
laß geben konnte, von der Gestaltung der Derulsordnung 
für die deutschen Änte abzugehen. 

In Betracht gezogen wurde dabei auf selten der Ante
sdJaft (vgl. das einleitende Referat des Herrn Vizepräsi
denten Dr. Sondermann) offenbar vor allem eine weiter
gehende Konkretislerung der Berufsp!l!chten in einem 
möglichst wntassoodcn Kataklg von Geboten und Ver
boten. Ridltig ist an dieser Erwägung, daß eine Erweite
rung der Einzeitatbestände gieidlzeitig einen Abbau der 
lediglich von der angemeinen Fonnei des Art. 4 Abs. 2 
BAG umfaßten Berufsp!l!chten bedeutet und damit im 
Ergebnis dle Zahl der Fälle reduziert, in droen das staat
!!che Berufsgericht zunädlst darüber zu entsdJeiden hat, 
ob die in dem Antrag der Beru!svertretung auf Einlei
tung des berufsgerichUidlen Verfahrens behauptete Be
rufspflidlt, die der Besdluldigte verletzt haben soll, über
haupt bestehl 

Im Ergebnis dUrften dIese Erwägungen aber auf einer 
unzutreffenden Einschätzung der mit dem Kammergesetz 
vollzogenen Umgestaltung der Berutsgerichtsbarkeit be
ruhen. 

5. Die Umgestaltung der BerufsgerldJte 

a) Ausgangspunkt der Besorgnisse, die in dem Beridlt 
über den Ärztetag In Lindau zum Ausdruck kommen, ist 
die Annahme, die Regelung des Kammergesetzes bedeute 
eine bedauerliche Venninderung der Mitwirkung der 
Standesgenossen bel der Ahndung von BerulspOichtver
letzungen. Für diese Annahme spricht zunächst die Tat
sache, daß die Berutsgerichtsbarkeit von den Berufsge
richten alter Ordnung, die nadl der Entscheidung des 
Bayer. Verlassungsgerichtshofes Verwaltungsstellen der 
Berufsvertretung waren, auf staatlidle Geridlte überge
gangen ist, die personell und organisatorisch eng mit der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit verbunden sind. Weiter Ist, 
wie der Beridlt durch die Gegenüberstellung des Art. 22 
BÄG mit den Art. 39 und 41 Kammergesetz hervorhebt, 
beispielsweise an die Stelle der Wahl der ärztlichen Mit
glieder der Berufsgeridlte durdl Organe der Berufsver
tretung ihre Ernennung durdl das Bayer. Staatsministe
riurn der Justiz auf VonK:hlag der Ärztekammer getreten. 

Diese Änderungen des bisherigen Rechtszustandes soll
ten aber nicht überbewertet werden; denn der Wille des 
Gesetzgebers dürfte bereits 1946 bei der Gestaltung der 
Berufsgeridltsbarkeit im BÄG dahin gegangen sein, die 
Entscheidung unabhängigen Gerichten und nicht etwa 
weisungsgebundenen Verv.-altungsstelien zu Ubertragen. 
Dieses Ziel ist, wie die oben erwähnte Entscheidung des 
Bayer. Verfassungsgerichtshofs ergibt, ckshaJb nidlt er

~ reicht worden, weil den ridlterlichen Mitgliedern der Be
rufsgerichte die persönlidle Unabhängigkeit (Unabsetz
barkeit und Unversetzbarkelt) fehlte. Daß die Berufs
gerichte faktisdl gleichwohl in voller Unabhängigkeit 
entschieden haben, wird im Bericht ausdrückl1dl hervor
gehoben. 

b) Wenn das Kammergesetz durd! die organisatorische 
und personelle Verbindung mit der ordentllc:hen Gerichts
barkeit die volle UnabhängIgkeIt der Berufsgeridlte 
garantiert und ihnen die Eigensdlaft staatlicher Gerichte 
verleiht, so muß das m. E. gerade audl vom berufspoli-

tisdlen Blickpunkt her begrüßt werden; denn die Um
gestaltung der Berufsgerichte in echte staatliche GerIchte 
hat vor allem zur Folge, daß das Verfahren spätestens 
mit der Entsdleidung des Landesberufsgeridlls rechts
kräftig abgeschlossen wird. Im Gegensatz hierzu waren 
die EntsdJeidungen der Berufsgerichte alter Ordnung 
ihrer Natur nach Verwaltungsakte; obwohl sIe 1m Rah
men eines besonderen Gewaltverhältnisses ergingen, muß 
wohl angenommen werden, daß sie im Hinblld<: auf die 
Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG der Nadl
prüfung der Verwaltungsierichte unterlagen (vgi. auch dIe 
in Art. 27 des Arztegesetzes v. 1. 7. 1927 ausdrücklich vor
gesehene rechtliche überprüfung der Urte!!e des Landes
berufsgeridltes durch den Verwaltungsgerichtshof). Die 
Eröffnung des Verwaltungsredltswegs mlt seinem In
stanzenzug gegen die Entscheidungen der Berulsgerichte 
müßte naturgemäß nidlt nur zu einer erheblichen Ver
zögerung des gesamten Verfahrens führen, sondern die 
Verwaltungsgeridlte hätten über die einsdllägigen An
fechtungsklagen audl in einer Besetzung zu entsdlelden, 
dIe eine Mitwtrkung ärztUdler Beisitzer nidlt vorsieht. 

c) Weidl ge!ährl!dlen Mißdeutungen die InstituUon der 
Berufsgeridltsbarkeit selbst nadl Ihrer Umgestaltung in 
eine staat!!dle Gerldltsbarkelt ausgesetzt Ist, erweist die 
Stellungnahme zu einer SZ-Meldung über dIe Einrich
tung des Berufsgeridlts in Nürnberg im PressespIegel der 
Mandlner Ärztlichen Anzeigen Nr. 3 vom 18. Januar 1958. 
Aus der Tatsache, daß der Antrag auf EinleItung des Ver
fahrens von der Berufsorganlsation gestellt und dIe belden 
Beisitzer von der Berufsorganisation benannt werden, 
folgert diese Stellungnahme, daß anes getan sei, .um jede 
Schweinerei, vom unsittlichen Verhalten In der Spredl
stunde an, zuzudecken" und weiter, "daß die ganze Insti
tution nur die Aufgabe habe, die SdlUldigen zu sd!ützen". 
Zum sachlidlen Inhalt der hier lediglidl als BeispIel ziUer
ten, an sldl gänzlich abwegigen Stellungnahme seI nur 
so viel erwähnt, daß sie offenbar in völliger Verkennung 
der Aufgaben und des Wesens der ärztlicllen Berufs
gerIchtsbarkeit davon ausgeht, daß das berufsgerichUldle 
Verfahren bei VerletzuDien der Berufspfl!dlten, die gieidl
zeitig einen Straf tatbestand erfüllen, an die Stelle des 
Strafverfahrens trete. Daß diese Auffassung unzutreffend 
ist, hätte der Verfasser der Stellungnahme selbst bei einer 
nur oberflächlldlen Prüfung ohne Sdlwlerigkclt ermittein 
können; denn das Strafverfahren bleibt nicht nur un
berührt, sondern es ist ihm tats.'ldll!dl in Art. ~2 KG 
sogar ausdrücklIch der Vorrang vor dem berufsgericht
lichen Verfahren eingeräumt. Die Verfolgung Ist, soweit 
die Verletzung von Stra!bestinunungen in Frage steht, 
selbstverständlich weiter Aufgabe der Staatsanwaltschaft; 
darüber hinaus steht auch die Verfolgung der Berufs
pflidltverletzungen zumindest in den sdlweren Fällen 
nicht etwa im Ermessen der Berufsvertretung. Der Antrag 
auf Einleitung des berufsgeridltlidlen Verfahrens wird In 
Art. 19 Abs. 3 KG dem ärztlichen KreIsverband, dem der 
Besdluidlgte angehört, vielmehr ausdrücidich zur Pflidlt 
gemadlt Außer dem Kreisverband, dem Bezirksverband 
und der Landesärztekammer kann im Ubrigen aber auch 
die Regierung (Art. 44 Abs. 1 Nr. 2 Kammergesetz) in 
jedem EinzelfaU die Einleitung des berufsgeridltlldlen 
Vertahrens beantragen. Es 1st schwer verständlich, wie· 
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Gesundheit des Bauern, des Landarbeiters oder der Baue
rin und Landarheitersfrau vorbeugend wirksam gedient 
werden soll. Im Zweifelsfalle nützt es der Gesundheit der 
Bäuerin mehr. wenn beispielsweIse in einem DoIigemein
schaftshaus eine Waschmaschine aufgestellt wird, als wenn 
statt ~essen eine hcrl1.moderne Höhensonne angeschafft 
würde. Betriebswirtschaftlich sinnvolle Rationalisierung 
und Technisierung dürften stets auch gesundheitsfördernd 
wirken - jedenfalls soweit sie einseitige oder dauernde 
Arbeitsüberlastung abbauen helfen. Aus diesem Grunde 
steht die Frage nach den Arbeitsbedingungen in der Un
tersuchungsanleitung für die Ärzte. Daneben wird selbst
verständllch auch nach etwaigen besonderen Gefährdun
gen im Betrieb, z. B. durch Bangsche Krankheit, Rinder
Tbc usw. gefragt. 

Andererseits sind die vielfältIgen und immer wieder 
durch besondere Arbeitsspitzen gekennzeichneten Ar
beitsbelastungen in der Landwirtschaft einfach nicht zu 
meistern, wenn nicht Gesundheit und Spannkraft ge
pflegt und gefördert werden. Die Folgen mangelhafter 
Pflege und Achtsamkeit für Gesundheit und Leistungs
fähigkeit, die Folgen beispielsweise einseitiger Ernäh
rungsgewohnheiten oder alIzufest $'lngewurzeIrer Trink
sitten oder einer ständigen überforderung durch Arbeit 
und Sorgen sind ja nicht nur Gefahren für das persönliche 
Wohlbefinden und für die Lebenserwartung des Menschen, 
sondern es sind Gefahren auch für den Betrieb: Was man 
an Zeit für Erholung und Urlaub dem Betrieb nicht ab
halten wollte, wird ihm schließlich durch Minderung der 
Leistungsfähigkeit entzogen. Schlimmer noch: Tatkraft, 
Umsicht und Initiative gehen 1m Alltagstrott des pausen
losen' Schaffens verloren. Das hat oft nichts mehr mit 
pfl1chtbewußtseln und Fleiß zu tun, sondern verrinnt ein
fach in gedankenlosem Weiterwurstein. 

Für die gesuilidhelts- und sozialpolItische AuswertAmg 
der Unt ersuchungen kann von besonderer Bedeutung sein, 
daß die Landkrankenkassen dem Umfang der Kosten 
nachgehen werden, die unmittelbar im Anschluß an die 
freiwilligen Gesundheitsuntersuchungen als größerer Be
handlungsbedarf entstehen werden. Damit wird nicht nur 
ermittelt werden können, in welchem Umfang seitens der 
untersuchenden Ärzte Behandlungsbedarf festgestell t 
worden ist, sondern auch in welchem Umfarig dem Rat zu 
anschließender Behandlung gefolgt wird und in welchem 
Ausmaß dadurch bei etwaiger Einführung regelmäßiger 
freiwilliger Vorsorge- Untersuchungen Behandlungskosten 
entstehen. Daß es sich bei diesen Kosten grundsätzlich 
nicht um einen zu sät z li c h e n Behandlungsbedarf 

handelt, sondern um die Möglichkeit, heute bereits zu 
hellen, was morgen vielleicht nicht mehr heilbar oder nur 
unter Aufwendung wesentl1ch höherer Mittel heilbar 
wäre, braucht in diesem Zusammenhang nicht näher be
gründet zu werden. 

Selbstversutndlidl sind sich alle an der Planung und 
Durchführung der Gesundheitsuntersuchungen in den bel
den Landkreisen beteiligten Ärzte, Krankenkassen, Agrar
politiker, Gesundheitspolitiker und Sozialpolitiker dar
über einig, daß die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
nicht verallgemE'inert werden dürfen. Man ist siclJ. aber 
auch darüber einig, daß diese Ergebnisse einen wes e n t -
I ich e n Bel t rag zur Antwort auf die Frage nach der 
Gesundheit der Landbevölkerung werden leisten können. 
Wie hoch dieser Beitrag sein wird, hängt nicht zuletzt 
davon ab, in welchem Umfang die angesprochenen Ver
sicherten von der Möglichkeit dieser freiwilligen Unter
suchungen Gebrauch machen werden. Die Aufforderun
gen, zur Untersuchung zu kommen, ergehen In jedem 
Falle Individuell. Im Landkreis Pfaffenhofen ermöglicht 
der Einsatz der mit der Durchführung betrauten Land
krankenkasse München einen perslinlld1en Besuch jedes 
Versicherten. In Kempen mußten im Unter~chied dazu 
dIe persönlichen Einladungsschreiben durch eine entspre
dlende Propaganda In Presse und Rundfunk unterstützt 
werden. Auch das Fernsehen hat sich an dieser Propagie
rung beteiligt 

So bilden agrarpolitische und agrarwlrtschaftuche, so
zialpolitische und soziologische, gesundheltspolitische und 
medizinische Probleme den breiten und lebensbunten Hin
tergrund fUr die spezielle Fragestellung: "Ist unsere Land
bevölkerung gesund?" Und so wirken viele Kräfte an 
diesen Untersuchungen mit, die helfen sollen, diese Frage 
zu beantworten: Die Ärzt~aft, die außerhalb ihrer 
SpredJs1lmden besoDdere Zeit und Mühe für die Unter
suchW>"""n autweooen wird, die Lanidkrankenkas, die 
Organisation und Durchtiihrung der Unrerruchung~n pla
nen und tragen, die wissenscllMtiichen G€sellscbaften, aUs 
<h;ren Mitte die IoJtiative kam und die tiir die wissen
schaiftIiche P larnmg und A'llSwertung verantvrortlich sind. 

Allen an diesem Werk Beteiligten aber ist gemeinsam, 
daß sie etwas tun, wozu sie weder durch Gesetz noch 
durch bIndende Dienstvorschriften genötigt sind. Aus sehr 
persönlicher Verantwortung, fr~iem Entschluß und inne
rer Verpfiidltung wurde diese Aufgabe erkannt und an
gepackt nach dem Motto: Tue stets ein wenig mehr, als 
du mußt und als du möchtest! dke 

Cui hono? 

Wir entnehmen den Münchner Ärztlichen Anzeigen 
(Rot", Blatt Nr. 15 V'Om 12. April 1958, herausgegeben von 
den Ärztlichen Kreisverbänden München-Stadt und -Land 
und Augsburg) folgendes: 

"Gedanken zu TaK'esfra,en" 
Man lese den Status: "Zum Thema Vertreternot" im 

Bayer. Ärzteblatt, Heft 3, Seite 64! Ein Kassenarzt wei!t 
die Landesärztekammer darauf hin, daß er bel einer 
schweren Erkrankung keinen Vertreter finden kann. Sein 
·Vertrauen in die Standesorganisation 1st von vorneherein 
gerinlt: .Ich weiß nicht, ob ich ein Recht auf Hilfe seitens 
meiner Standesorganisation habe." Herr Dr. Sewerlng be
lehrt uns auch gleich, daß er nicht helfen kann, er begrün
det dies damit. daß es keine rechtliche Handhabe gebe, 
um einen Kollegen zur übernahme von Vertretungen zu 
zwingen. 

Hier stocken wir schon! Welch ein Denken - um Irgend
eine Funktion erfüllen zu können, braud1t man da von 
vorneherein rechtliche Handhaben, um zu zwingen? Wir 
brauchen in Deutschland zur A utrechterhaltung des Le-

bens und der Wirtschaft Millionen Menschen in den ver
schiedensten Berufen - aber ist schon jemand auf den 
Gedan1ren gekOOlmen, Menschen in einen Beruf zu pres
sen? Das ist sogar verboten ... im Grundgesetz, aber es 
scheint bereits wieder eine WunsdlVorstellung bei besag
ter Körperschaft des öf!entlidlen Rechts zu sein. 

Dann kommt die dringende Empfehlung von Dr. Se
w<>ring: Jl€nachberte Ärzte sollen sich gegenseitig vertre
ten! Bel zwei Kollegen an einem Ort ergibt sich, daß 
jeder dabei die doppelte Arbeit leistet. also zwei Praxen 
zugleich versieht. Wenn man annimmt. daß eine Praxis 
die Arbeitskraft eines Arztes voll beansprucht, und das 
ist gewöhnlich der Fall, dann ist dieser Vorschlag sehr 
schlecht. denn er verlangt zuviel vom Arzt. Sind mehr 
als zwei Ärzte an diesem Vertretungssystem beteIligt, so 
entsteht ein ziemliches Durcheinander. Alles in allem hat 
man nicht ohne Grund bisher einen eigenen Vertreter 
genommen. 

Bedenklich stimmt auch die Begründung für die gegen
seitige Vertretung: "um überhaupt noch einen Urlaub 
nehmen zu können". Der Anspruch auf Urlaub ist wleder-
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besitzen andere Helibä.der auf Grund eines versdliedcn
artigen Heilquellenschatzes eine breitere Bnsis von Indi
kationen. Als Beispiel tlir eine scharfe Akzentuierung in 
der Indlkationsstellung können die bayerischen Staats
bäder Reichenhall und Brückenau genannt werden, In 
denen neben den wirksamen Heilquellen und einer zu
sätzlichen Therapie auch Fachärzte die IndikaUonsgebJete 
- Erkrankungen der Atmungsorgane für Reichenhall und 
Krankheiten der ableitenden Harnwege für BrUckenau -
geformt haben. Im Gegensatz zu diesen Heilbädern mit 
zentralen Indlkatlonsstellungen verfügt beispielsweise das 
Staatsbad Klssingen aber mannIgfache natürliche Kur
mittel und führt daher auch mit voller Berechtigung 
mehrere HauptJndlkationen (Magen-Darm-Stoffwechsel-, 
Herz- und GetIlßkrankhelten). 

Bekannllidl können rheumatische Erkrankungen in 
Bädern mit oft sehr verschiedenem HeUgut behandelt 
werden, was wiederum mit der Art und dem Stadium 
der ErkrankUfig und der gewünschten Intensitllt der Reiz
anwendung zusammenhängen kann. In den bayerischen 
HeUbädern sind sowohl Peloidtlnwendungen In Fonn von 
Moor- und Schlammbädern möglich (u. a. Albllng und 
Kohlgrub sowie Krumbad und Abbach) als auch SchwefelM 

bäder (u. a. Abb.ch, Gögglng, Füsslng, WIessee) und 
radioaktive Bäder (Steben), sowie Heilbäder, in denen 
günstige Kombinationsmöglichkeiten fUr die Behandlung 
rheumatischer Erkrankungen bestehen (Bocklet mit einem 
Eisensäuerl1ng und Moor, Neustadt mit Sole und Moor, 
Steben mit Radium, Kohlensäure, Moor, FUssen-Faulen
bach mit Moor- und Caleiumsuitatbiidern u. a.). Die. jod· 
halUgen HeUquellen in Hellbrunn, Tölz und Wiessee im 
Voralpengebiet bUden eine große Bereicherung für die 
bayerischen Heilbäder; sie werden als Bade-, Trink- oder 
Inhalatlonskur nicht nur bel den degenerativen Erkran
kungen im lIerz- und Kreislautsystem, sondern auch bei 
bestimmten Erkrankungen der Bewegungsorgane, bel 
katarrhaUsdlcn Erkrankungen der Atmungsorgane, und 
einIgen anderen Krankheitszuständen verordnet. 

Die Kneippsche Hydrotherapie ist an das schwäbische 
Wörfshofen cntwlck.lungsmäßlg gebunden. Hier hat der 
Priester-Arzt Sebastian Kneipp die fruchtbarsten Jahre 
seines Lebens verbracht, und in Wörfshofen die Grund
erkenntnisse und praktische Durch!ührung seiner Wasser M 

heiikunst geschatten. In Wörishofen, der Keimzelle der 
Kneippschen Hydrotherapie, ist die Lehre auch von kun
digen Ärzten erprobt und bestätigt 'WOrden. Kneippsche 
Therapie wird In Bayern in mehreren Orten gepfl.egt., 
von denen Wörlshofen und Berneck die Quallftkation als 
Kneipp-Heilbäder, Grönenbach und Füs'ien im Allgäu 
eine solche als Kneippkurorte erreicht haben. Alle Störun
gen im vegetativen Nervensystem und ihre organischen 
Foigezustände gehören in das Indikationsgebfet der 
Knelpp-Thcrapie. Die:;e Behandlungsart ist auch eng mit 
der Klimawirkung als therapeutischem Faktor verbunden: 
Hydrotherapeut1~d1.e Anwendungen werden mit Erfolg 
auch bei allen mit Er.-chöpfungszuständen einhergehenden 
Cesundheitsstörungen angewandt und in Fällen. in denen 

die AbhArtung im Rahmen einer funktlonelien und 
reguiationsordnenden Behandlung angcsprodlen werden 
soll. Das letztgenannte Heilanzeigengebiet welsen auch die 
heilklimatischen Kurorte Garmisch-Partenklrmen und 
Oberstdorf auf, in denen das wlssenschaftllch erforschte 
und in seinen WirkWlgen auf Kranke und Gesunde er
probte Klima als ortsgebundenes Kunnfttcl den Kurgästen 
dargeboten wird. Daneben gelangen auch zahlreiche 
Krankheitszustände - unter ihnen chronisme Erkran
kungen der Atmungsorgane, Erkrankungen des blut
bildenden Systems - in den Klimakurorten bevorzugt 
zur Behandlung. Die moderne Klimatotherapie ist an 
Hand von bJokilmatlschen Beobachtungsreihen In der 
Lage, ganz bestimmte Krankheiten oder prämorbide Zu
stände einer Klimakur zuzuführen. Auch in dieser 
Therapie ist ärztliche IndikationsstelIung sowie dosierte 
und überwachte Kur für den Enderfoig von ausschlag
gebender Bedeutung. 

Weitge.spannt ist der Bogen, der In Bayern Heilbäder, 
Knelpp-Heilbäder Wld heilklimatische Kurorte verbindet 
In seinen natilrlichen Heilschätzen besitzt das Land hoch
wertige KunniUel von überregionaler Bedeutung. Dieses 
Hellgut zu pflegen sowie therapeutisch und krankheits
vorbeugend anzuwenden, ist vornehmste Autgabe der 
hierzu berufenen Ärzte, die hier wie überall dem Grund
satz dienen: S alu s a e g rot i s u p rem ale x I 

Serologische Kreb8dia~nose 
und sogenannte Krebshetlmittel 

Zu obenstehendem Bericht von Priv.-Dozent Dr. M. 
E der in Heft 211958, Seite 29, wird uns von Herrn Dr. 
Dr. E. F. Sc hell er, nachfobtende 

Gegendarstellung 
ühcrsandt: 

.. Da ein besonderer Raum der Methode von Se hell er 
gewidmet ist, soli darauf auch besonders eingegangen 
werden. Es ist nicht wahr, daß ich bei Krebskranken 
kugelige Gebilde als Erreger anspredl.c und sie mit dem 
Namen Vlromyceten belege. Wahr ist vielmehr, daß ich 
für die virusähnlichen Pilzformen im Blut den Namen 
Viromyceten vorgeschlagen haDe in Anlehnung an die 
auch noch nicht allgemein anerkannten lnframycetcn von 
Morl (Neapel) und Mikromyceten von Franz Cerlach. 
Wahr 1st weiter, daß ich im Vortrag aut der Milnchener 
Krebstagung 1953 sagte: ,Eine Erregertheorie. ist unmBg
IIch.' (Hlppokrates 1953, 743 !.) Es ist nicht wahr, daß Ich 
die besdlrlebene Methode an der Universitäts-Frauen
KUnik München durchführte. Wahr Ist., daß es sich damals 
nur um Vitalblutuntersuchungen handelte, nicht um eine 
Fllrbemethode, die ich erst später entwickelt habe und 
erstmallg 1954 darstellte (Med. Msdlr. 1954, 680). Wahr Ist 
weiter, daß ich selbst niemals die Diagnose Krebs bei 
schwangeren Frauen gestellt habe. Solche Behauptungen 
sind auch sonst niemals veröffentlicht oder nachgeprüfL 
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2 Satzung der Bayerls<:hoo Landesärztekammcr 

(3) Der vom Vorstand be5t1mmte Zeitpunkt der ordentlldlcn Voll
versammlung wird im Bayerischen Änteblatt SO rechtzeitig 
bekanntgegeben, daß die Arzteschaft von der Tagung in der 
Regel 8 Wodlen. spätestens jedom 6 Wochen vorher Kenntnis 
erhält Der Zeitpunkt einer außerordentlichen Vollversamm
lung 'wird In der Jeweils geelgnetsten Weise bekanntgegeben. 

§6 

(1) Den Vorsitz in der Vollversammlung führt dt'r Präsident, bpl 

dcs"en VerhInderung der Vizepräsident der LandesäI"'J:t(>kummer. 
(2) Anträge auf Beratung von nicht zur Tagesordnung gehörenden 

Gegenständen mUssen vor Eintritt In die Tngt."Sordnung ge
stellt und von mindestens einem Viertel der anwesenden Dele~ 
gierten unterstützt werden. Die Einreihung dieser Anträge in 
dle Tagesordnung be~dlließt die VOllversammlung. 

(3) Die Vollversammlung ist besd11ußfählg, wenn mindestens die 
Hälfte der Delegierten anwesend Ist; die Beschlußfähigkeit bleibt 
bestehen, solange sie nidlt angezweifelt wird. 

(4) Die Be:;chlüssc der Vollv~rsammiung werden in der Regel durm 
Handzeichen mIt Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaBt, 
soweit nicht von mindestens einem Fünftel der Anwesenden 
schriftlIche Abstimmung verlangt wird. Für BesdllUsse über 
Änderung der Satzung ist eine Zweidrittcimc:hrheit der anwe
senden Delegierten erforderlich. 

(5) Ober die Verhandlunien der Vollversammlung i:;t eine Nieder
schrift zu terUa:en. die den Wortlaut der BeschlUsse enthalten 
muß. 

(6) DIe Teilnahme an den Vollversammlungen ist aum allen son
stigen Mlti\!edem der Arztl1chen Krelsverbllnde gestatte~ doch 
können sie sIch an den Beratungen nur beteiligen, wenn die 
MehrheIt der Vollversammlung_damit einverstanden Ist 

§ 7 

Anträge der Ärztlichen Kreisverbände zur ordentlidlen Vollver
sammlung der Bayerischen Landesärztekammer (Bayer. Ärztetag) 
sind sptitestens 4 Wochen vor der Tagung beim Vorstand der Bayer. 
Lnndesärztekammer sduiftlidl und mit kurzer Begründung ein
zureichen. 

(I) Dem Vorstand obl1egt es: 

Vorstand 
§8 

a) über Anträge zu beraten und zu beschließen, die aus seiner 
Mitte bzw. von Ärztlichen Kreis~ oder Bezirksverbfinden 
gestellt werden, 
weiterhIn Ober alle wesentlichen Angelegenheiten, die Ihm 
vom Präsidenten der Bayerischen Landesärztekammer VOr
zulegen sind, 

b) Ordnungsstrafen nadl Art. 16, Abs. 2 des Kammergesetzes 
zu verhängen 
und Ober Beschwerden nach Art. 19 Abs. 1 des Kammer
gesetzes zu ent"rhciden. • 
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(2) Der Vorstand kann mit den unter Abs. 1, Buchstabe b genannten 
Aufgaben ejnen Ausschuß betrauen. 

§9 

(1) Der 1. Vorsitzende (Präsident) wird in sduUtlicher und gehei~ 
mer Abstimmung mit mehr als der Hälfte der abgegebenen 
gültigen SUmmen gewählt. Wird diese Mehrheit im 1. Wahl
gang nicht erreicht, so ertolgt im 2. Wahlgang eine Stichwahl 
unter den belden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl; 
bei Stimmengleichheit wird die Wahl wiederholt. In gleicher 
Weise erfolgt in getrenntem Wahlgang die Wahl des 2. Vor~ 
sItzenden (VJzepräsidentcn). 

(2) Die zwölf aus der Mitte der Abgeordneten zu wählenden Mit
glieder des Vorstandes können In getrennten Wahle:ängen oder 
gemeinsam in einem Wahlgang gewählt werden. Elnfadle Mehr~ 
heit entscheidet; bei Stimmengleichheit das Los. 

§ 10 
Der Präsident, bei dessen Verhinderung der VIzepräsident, ver-· 

trItt die Bayerische Landesärztekammer nach außen und bei den 
Gerichten. Er führt die Geschäfte der BayerJsdlen Landesärzte
kammer. 

§11 

(J) Sitzungen des Vorstandes werden. vom Prä~identen, bei dessen 
Verhinderung vom Vizepräsidenten. nach Bedarf einberufen. 
Der Präsident, bei dessen Verhinderung der VIzepräsident, hat 
auf Verlangen von mindestens einem DrIttel der Mitglieder dff 
Vorstandes eine Vorstandsitzung sobald als tunIIch einzuberufen. 
Den Vorsitz In den Sitzungen fUhr t der PräsIdent, bei dessen 
Verhinderung der Vizepräsident. 

(2) Der Vorstand ist besdllußfähig bei Anwesenheit von mindestens 
der Hältte seiner Mitglieder; die Beschlußfähigkeit bleibt be
stehen, solange sie nldlt angezweifelt wird. Die BesdllUsse wer
den durch Handzeichen mit einfamer Mehrheit gefaBt, soweit 
nIcht von .mindestens einem Drittel der anwesenden Vorstands
mItglieder sdlriftliche Abstimmung verlangt wird. Stlmmen
gleldlheit gilt als Ablehnung. Stimmenthaltung ist unzulässig 
(außer In Angelegenheiten der eigenen Person). 

(3) über die Sitzungen ist eine Nied·erschrift zu fertigen, die den 
Wortlaut der Besdllüsse enthalten muß. 

(4) In dringenden Fällen kann eine Entscheidung der Vorstands
mitglieder ohne Einberufung einer Vorstandsitzung sdlriltlich 
erholt werden. Für besonders dringliche Angelegenheiten kann 
der Vorstand den PräSidenten ennächtJgen, von sich aus die 
Entscheidung zu t reffen. Entsmeidungen, die nlmt Jn einer Vor
standsitzung getroff~n wurden, sind den Vorstandsmitgliedern 
umgehend mitzuteilen. 

Aussd lüsse 
§ 12 

Den Ausschüssen steht im Rahmen ihres Auftrages das Recht 
zu, dem Vorstand Vorschläge zu unterbrei ten. 
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.Rheumotismus ist ein klinischer Sommelbegriff, der eine große Zahl 
von Manifestationen on verschiedenen Organen bzw. Organsystemen 
umfoßt. Mehr noch ols bei anderen Erkrankungen wird daher beim 
Rheumotismus die Suche noch einer Therapie magna mit einem All 
heilmittel vergeblich bleiben. Die komplexe Atialagie und Pothogenese 
rheumotischer Erkronkungen erfordern eine individuelle Theropie mit 
Wirkstoffkombinotionen. Zu einer umfassenden Behondlung oller 
rheumatischen Erscheinungsformen stehen Ihnen zur Verfügung' 

Esterholtige Salicyl- Seifen - Präporote mit ätheri
schen Oien und Nikotinsöuremethylester zur 

lokoien Therapie. Infolge des zuletzt genannten 
Zusotzes ouch bei peripheren Durchblutungsstö
rungen überaus wirksam. 

(Zus.: Notriumgentisinot, Solicylomid) 

okute, subakute und chronische Polyorthritis, rezi
divierende Arthritiden und entzündliche Schübe 
be; arthrotischen Prozessen. 

Arthrosis deformans, Spondylosis, Spondylarthro
sis, Bechterew'sche Kronkheit. 
Lumbogo, Ischias, NeUritiden und Neurolgien. 
Adnexitis, Solpingitis, Porometritis. Grippe und 
Erkä Itungskronkheiten. 

Für schwerste Fälle empfehlen wir dos Gentisinsöure-Pyrozolon-Präporot 

Muster und Literatur auf Wunsch 

DR_ RUDOLF REISS . CHEMISCHE WERKE 
BERLIN WEST· HAMBURG . MONCHEN 



I.ipostabil 
Zur Kausaltherapie der Arteriosklerose 
im mittleren Lebensalter. 

• Caronarsklerase 
• Stenocardie 
• Herzinfarkt 
• Cerebralsklerose 
• periphere 

Durchblutungsstörungen. 
O.P. 3eG.-I,· K"ps., Kur.P. 100 Kaps .. G,ol- P. 400 KlIps. 

I 

Ne?i
Lipogernn - -
Kausaltherapeuticum für 
gerontologisch-geriatrische Aufgaben 

Varzeitige Alterung 
• Nachlassende Staffwechselleistung 
• Vitamin- und Wirkstoffmangel 
• Physiasklerase 
• Altersschwerhörigkeit 
• Basistherapie aller Alterskrankheiten 

, O.P.40Gel., Kaps .• Kur·P.125K&ps_.Grol- P. !)()()Kaps. 

NATTEAMANN 
Konsequente Entwicklungsarbeit an dem von uns aufgefundenen neuen 
Prinzip stoffwechs.Joktiver Therapie mit .. essentiellen Phospho/ipiden" 
schuf diese Präparate für Patienten diesseits und jenseits der 50 
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BEllARAVll heute wie einst zu jeder Zeit 

das souveräne Sedativum 
R a v .. n 0 b .. r 9 G. m. b. H. • eh.. m I 0 eh.. F a b r I k • K 0 n o t a n % 

schädlinge mit den bekannten Mitteln praktisdl in Schadl 
halten. Ein so großer Tell der Ernten geht ihnen durch 
sie zugrunde, daß sie vor der Entsdleidung stehen, den 
Anbau überhaupt aufzuicben ... Die Obstpflanzer der 
Staaten Washington und Oregon begannen vor ein paar 
Jahren den Apfelwickler chemlsdl zu bekämpfen; heute 
mUssen sie bis fUntzehnmal spritzen, um die Milben zu 
bekämpfen, und sind im Begriff, den Kampf zu verlieren. 
Ich könnte nodl viele andere Beispiele anfUhren ... Offen 
gestanden bereitet uns die ganze Sache sold1e Sorgen, däß 
wir beschlossen haben, nichts mehr mit dieser Produktion 
zu tun zu haben." (Gesundheitspol. Umschau) 

Ein J ahr Deutscher Medizinischer Sprachendienst 

In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer wurde 
Anfang 1957 der DMS aus der Idee heraus gegründet, 
Ärzten, Wissenschaftlern, Pharmazeuten, Tier- und Zahn
ärzten ein Spradllnstrument zu sdlaffen,' das für eine 
edlte und zuverlässige medizinisdle Verständigung in 
aller Welt brauchbar ist. 

Damats hatte der DMS außer seinen Gründern und 
Bürohelfern ea. 10 freie Mitarbeiter auf dem medizinisch
spradllldlen Sektor - heute sind es bereits über sedlZig. 
Und ihre Zahl \\<--ächst. Heute können schon Arbeiten aus 
fast allen medizinisdlen Disziplinen und Unterteilgebieten 
von Vertretern eben dieser Spezialgebiete übersetzt 
werden. 

Nahezu alle diese Mitarbeiter sind sprachkundige Ärzte, 
die von Fall zu Fall Ühersetzungsaufträge durdlführen. 
Jede dieser Arbeiten wird darüber hinaus aber· von einem 
Ausländer des betreffenden Landes auf sprachlidle Kor
rekilielt und Stilreinheit geprüft. Diese Zusammenarbeit 
von Medizinern und SprachkundIgen ist aus naheliegen
den Gründen unerläßlidl. 

Auf diese Weise entwickelte sidl der DMS - nadl 
eInigen Rücksdllägen - auf Grund seiner Mitarbeiter 
und nidlt zuletzt durdl Anpassung an die Vielfalt der ihm 
gestellten Aufgaben zu einem großen Instrument, das 
hoffentlich der internationalen medizinischen Zusammen
arbeit einen echten Nutzen bringen wird 

Was hat der DMS nun während dieses Jahres getan? 
Referate, Vorträge, wissensdlaftlidle Arbeiten nam

hafter ärztlidler Persönlldlkeiten wurden übersetzt. Bun
desdienststellen benötigten mündliche und schriftlidle 
übertragungen. Ausländische Zeitsdlriften lleßen Sonder
nummern übersetzen. Medizinische Verlage wurden lau
fende Auftraggeber für R~sumes von Arbeiten in ver
sdliedenen Fremdspradlen, in- und ausländische Institute 
lassen Texte kontrollieren und übersetzen, Fachzeitschrif
ten lassen Artikel übertragen. Die pharmazeutisdle In
dustrie läßt - in großem Umfang - ihre Prospekte, 
Sonderdrucke, ausländischen Lizenzanträge usw. überset
zen - kurz, die Aufgaben sind zu vielseItig, um einzeln 
alle aufgeführt zu werden. 

Die große Anzahl der Mitarbeiter ermöglicht aber auch 
weiterhin umgehende Durdlführung auch einer großen 
Anzahl von Arbeiten in kurzer Frist, unter unbedingter 
Wahrung des übersetzer geheimnisses. Alle europäisdlen 
Sprachen werden übersetzt, weiterhin Malalisdl, Südafri
kanisch usw. 

In diesem Jahre werden nun auch die Simultandol
metscher des DMS, die alle bereits auf medizinischen Kon
gressen tätig waren, die mündliche Sprachübertragung auf 
internationalen Kongressen in Deutschland und Im Aus
land durch!ühren. Darüber wird später zu berich ten sem. 

Die Anschrift lautet: Mllnchen·Lochham, Mozartstr. 27, 
Telefon 835 86. 

Gebühren bel Untersuchungen für LebensversIcherungen 
Gebübrentarlf 

vereinbart zwisdlen Verband der Lebensversicherungs
unternehmen e. V. und Verband der Ärzte Deutschlands 
(Harbnannbund) e. V., mit Wirkung vom 1. April 1958. 

Zwischen dem Verband der Lebensversicherungsunter
nehmen e. V. und dem Verband der Ärzte Deutschlands 
(Hartmannbund) e. V. wurde am 12. 2. 1958 folgender Ge
bUhrentarif, der am 1. 4. 1958 in Kraft tritt, für die Ab· 
rechnung zwischen Ärzten und Lebensversicherungsunter
nehmen als verbindlich vereinbart: 
1. Kurzes vertrauensärztiiches Zeugnis DM 

(sogenanntes kleines Zeugnis) 
bei Versidlerungen bis einschI. DM 7499.- 15.-

2. Ausführliches vertrauensärztliches Zeugnis 
(sogenann tes großes Zeugnis) 
bei Versicherungen ab DM 7500 bis 9999.
bei Versidlerungen ab DM 10000 bis 14999.
bei Versicherungen ab DM 15000 bis 19999.
bei Versicherungen ab DM 20000 bis 39999.
bei Versidlerungen ab DM 40000 bis 49999.
bel Versicherungen ab DM 5{) 000 bis 89 999.
bei Versicherungen ab DM 100 000 

3. Hausarztberichte (ohne vorherige Untersuchung 
lediglich nach den Aufzeidlnungen In der Pa-

20.-
22.-
25.-
30.-
40.-
50.-
60.-

tientenkartei) 10.-
4. Nadlkontrolle des Blutdruckes 5.-

Zusätzliche Untersuchungen, zum Beispiel Herz- und 
Kreislaufuntersuchungen, Lungenuntersuchungen. 
Harnuntersudlungen qualitativ besonderer Art und 
Blutzuckerkurven unterliegen der Beredmung nach 
Privat-Adgo. 

Die Kosten der Untersuchung trägt der Antragstel
ier. Das Lebensversicherungsunternehmen wird dem 
Antragsteller und dem Arzt mitteilen, in weldler Höhe 
es sich an diesen Kosten beteiligt. 

AUS DER FAKULTÄT 
Dr. Hans He ß (wiss. Ass1st. der M~. Poliklinik) Ist 

mit M. E. Nr. V 10284 v. 22. 2. 58 zum Priv.·Dozent tur 
HInnere Medizin" ernannt worden. 

Dr. Hans~Joachlm L ö b 1 ich (wiss. Ass. am Patholog. 
Institut der Unlv. München) ist mit M. E. Nr. V 9 877 v. 
22. Februar 1958 zum Priv.-Dozent für HPailiolog. Ana
tomie" ernannt worden. 

PERSONA Ll A 
Sanitätsrat Dr. Robert D r i ver, ehemaliger Augenarzt 

in München, feierte am 24. März die Vollendung seines 
85. Lebensjahres. 

Der o. Prof. f. Dermatologie Prof. Dr. Alfred M a r
c h Ion i n I (Direktor der Dermatolog. Klinik an der 
Univ. München) ist zum Ehrenmitglied der Mexlkanischen 
Dermatologisdlen Gesellsdlaft ernannt worden. 

Prof. Dr. med. Dr. phil. Martin Müll er, em. plan
mäßiger a. o. Professor für Geschichte der Medizin, voll
endete am 26. Februar in Diessen am Ammersee sein 
80. Lebensjahr. 

Plelkart Stumpf, MUnchen, 70 Jabre 

Fast ein halbes Jahrhundert lebt mit der Medizin ur>d 
tur diese Prof. Dr. Pielkart S tu m p f, der am 5. Aprli 
70 Jahre alt wurde. Der Name des gebürtigen Aschaffen
ool'glers Ist im In- und Ausland ' ein Begrtt1, besonders 
wohlbekannt als Vater der Flädlenkymographie. Ricder I 
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Christoph ~füller, Grastley waren seine Lehrer. Am Ri~ 
derinstitut (unwr G. Böhm) bereitete er sich für die 
Laufbahn eines akademischen Lehrers der Röntgenologie 
vor. 1931 habilitierte er !lich. In den Anfängen der Rönt
genologie Interessierten Stumpf vor allem die tx'chnJschen 
Ding(~. Am belmnntesten sind die Filrnramncn, Sterco
hinokel, Fläehenl<ymogmphie und Densogroph. Neben 
:zahllosen wissenschaftlichen Arbcoiten liegen audl. viele 
Patcntschriften vor, die cin großes Gebiet <!.er Entwick.1un.g 
der Röntgentechnik wnfa.~n. Die Mltarbeit des aner
kannten Röntgenologen wissen die wlsscnschaftllchen 
Zeilsdlriften zu schlitzen. Stumpf war Jange Vorsitzender 
der Münchner ÄrzUichl.'11 Röntgenvereinigung, GrUnder 
und 2. VorsLtzender d"r von Chrlstoph Müller geführten 
Röntgenianum Gesellschaft, Vorsitzender der Deutschen 
Röntgen-Gesellschaft 1937 in Breslau, Hauptrc!erent auf 
dem Internationalen Röntgen-Kongreß in Chicago.Er ist 
korr""l'Ondlerendcs Mibglfcd der Osterreidllsch~n Rönt
gen-Gesellschaft und Präsident dl'S Vert>a.ndcs der Rönt-
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genfaehärzte Bayerns. Zahlreiehe Vorträge Im In- und 
Ausland sind noch zu erwähnen. Bomben zerstörten seine 
Arbelts- und Werkatätte, ~rsönlkhe Schkkaalsschläge 
karnen dazu. Trotz allem aber blieb Stumpf proktlsdl und 
w lssensche.ftllch tätig. Heute Ist Stumpf Chefarzt der 
Röntgcnabtellung des Rotkreuzkrankenbawes 11 In MUn
dlen. Wir Wld mit uns allf>. Freunde des vJ~tJ.gen r6nt
genologisdt praktischen Arztes und des Wissensc:hattlers 
Stump.! wiinsdlen ihm noeh viele J ahre fachlicher Erfolge. 

Gr. 

(L _____ K_O_N __ G_R __ E_S_S_E __ U_N __ D_F __ O_R_T_B __ I_L_D_U_N __ G ____ ~) 
Das Regensburger Kollegium für ärztliche Fortbildung 

veranstaltet im Auftrage der Bayer. Landeslintekammer vom 15. bis 18. !\lai 1958 den 20. Fortbildungskurs tür 
Änte in Regensbure. KursleUu",: Prol. Dr. D. Jahn . Nümberc. 

Donnerstag, den 15. Mai 1958: 
F estvortr.ag: P rof. Dr. Pas e u a 1 J 0 r dan. Hamburg: 
"D i e E rfors e h u n g des Ko sm 0 s" 

1. lIauptthema: l\lyokardintarkt. 
Freitag, den 16. Mal 1958: 
Prof. Dn H. Meessc'1l, DUsseldorf: 
Coronarerkrankunge:l als Ursache von Störungen des Myo
krlI'dstoftw€dJsels auf Grond neuer ForschlmgsergclmIsse. 
Prof. Dr. A. F 1 ec k e n s Lei n, F reiburgIBrsg.: 
Coronardurchblu!ltu>g Und Myokardstaffwechscl 
Prof. Dr. W. Ra a b, Vorstand des Instituts tor experi
mentelle Medizin der Univertität Vermont, Burlington/ 
USA: 
Die adrenergisch-cholinergisdle Regulation des Herzstoff
wechsels und ihre Bedeutung tu r die Pathogenese und 
Therapie degenerativer Herzerkrankungen. 
Prof. Dr. L. D e I I u S, Bad Oeynhausen: 
Praktische Folgerungen aus Klinik und EKG des Intarkta!. 
Prof. Dr. M. H oc h re in, Lud wigshafen: 
Prophylaxe, Prognose und Rehabll1tation beIm Myokard
infarkt. 
Doz. Dr. E. D e u t s eh. Wien: 
Indikationen und Gegen1ndi.katlonen der antlthrornbo
tischen Myokardinmrktbelumrllung. 
Prol. Dr. Dr. h. c. W. K n I p p i n g, Köln-Llndenthal: 
Die Beurteilung der ehlrurgisehen Mögllehkeiten bel Co
:onarerkrankungen. 
Im Rahmen der D iskussion spricht nach Aufforderung 
durch die Kursleitung; 
Dr. K n Ü ehe I, Heilstätte K önigsstuhl, H eidelberg: 
Fermentdiagnostik des Myokardinfarktes. 

2. Ha upttbema: Cortlsonc und Antibiotiea. 
Samsta., den 17. Mal 1958: 
Prof. Dr. E. L e t t e r er, Tübingen: 
Der Entzfindungsbegrlf! im Llehte alter Erkenntnl<se und 
neuer Ergebnisse. 
Prof. Dr. Dr. h. c. L. ]1 e 11 m e y er, Freiburg,Breisgau: 
Die Entzündungsreaktion und Ihre Bee[nfJu ssung. 
Prof. Dr. W. K I k u t h , Düsseldorf: 
Uber dIe Wirkung!'iort der Antlbiotlca und die Grund
stitze ihrer Verwendung bei bakteriellen Infektionen. 
Prof. Dr. L. W eis sb e c: k er, FrelburgJBreisgau: 
Cortison und seine Derivate als Mittel des Stoffwechsels 
und der ZellreaktIon und seine praktische Anwendung. 

Dr. med. habil. M . Wer n er. P lnneberg: 
Der Wirkungsbereich der CorUsone bel allergischen Zu
ständen. 
Prof. Dr. J. H e in, Tönshelde, Schleswlg-Holstein: 
Die Kombinationsbehandlung der Tuberkulose durch Cor
tison und tuberkulostatio;dle Mittel unter Berücksichtigung 
des Morbus Bocck. 
Prof. Dr. J. Vo n k e n n e I , Köln-Lindenthal: 
Cortlsone und AntibioUca bel dennatologlschcn Erkran
kungen. 
Prof. Dr. H·. A. K ü h n, Freiburg/Breisgau: 
Cortisone und Antlblotlca in der Leber- und Gallenwegs
therapie. 

3. H auptthema: Bindegewebserkrankungen. 
Sonntag, den 18. Mal 1958: 
Prot. Dr. H. G. F assbender , Malnz: 
Strukturen und F unktionen des Bindegewebes. 
Prof. Dr. H. S e i y e, Dir. d. Instlt. I. experimentelle Me
dl2>n und Chirurgie dUniv. MontreaJ!&mada: 
Die Beteiligung der Hormone bei nicht endokrinen Krank
heilsprozessen. 
Pro!. Dr. H. S eI y e, s.o.: 
Bindegewebskrankheit en und Hormone. 
PD Dr. H. Lab h art, ZUrieh: 
Die Bedeutung des Adaptationssyndroms für die Klinik. 
Prof. Dr. H. E. B 0 c k, Marburg: 
Die rheumatlsdlen Erkrankungen in ihrer Beziehung 
zum endokrinen System und ihre Behandlung. 
Prof. Dr. M. Ha e k e n b r 0 eh, Köln-Llndenthal: 
Die BedE'u tung des Bindegewebes für Statik u nd Motorik 
des Körpers und die Möglfehk elten orthopädischer Be
handlung. 
Prof. Dr. H. S a r r e, Frelburg!Breisgau: 
Die Sklerose der Nieren und Gefäße in Prophylaxe und 
Therapie. 
Pro!. Dr. G. Se h. t t I er, Stutlgart-Bad Cannstatt: 
Störungen des Fettstoffwechsels und die Grundsätze ihrer 
Behandlung. 

Wissenschaftliche Filme im Rahmen der Tagung: 
1. Als BeItrag zur FrühdIagnose des BrondliaJcarcinoms 

.. Die ge-zielte Bronchographie" 
2. "Stress-Adaptations-Syndrom" 

Ein FIlm, der in Zusammenarbeit mit Prof. H. Selye
hergestelit wurde. 

3 .• ,C 0 r t iso n - Derivate In Klinik und Praxis". 
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- HOMMEL-

Unter dem Thema .. Der Keuchhusten '" behandelt OSWALD die pothogenetischen Zusammen· 
hänge dieser hä ufigen Erkrankung des Kindesa lters und zeigt gleichzeitig die Möglichkeiten 
einer neuen Therapie. 
Bei der Entwicklung unseres PERTIX-Hommel wurde dieser Erkenntnis Rechnung getragen 
und durch die Kombination der Pharmaka Pyridin-4-corbonsöurehydrozid mit Vitamin K 
in Form der 2-Methyl-l,-4-dioxynaphthalindiphosphorsöure ein völlig neuartig wirkendes 
Therapeuticum dem Handel übergeben. 

Die bakteriostatische Eigenschaft dieser Verbindung auf den Pertussiserreger, den Bacillus 
hoemophilus pertussis, ist therapeutisch günstig verbunden mit der ontihömorrhogischen 
Wirkung des Vitamin K ouf die beim Keuchhusten ouftretende Hypoprothrombinömie. 
Insbesondere jedoch wird eine Wirkung auf die durch den Keuchhustenbozillus oder von 
ihm abgesanderte Toxine im Bereiche der Trachealschleimhaut hervorgerufene Nekrosen
bildung (vergleichbor dem im Experiment erzeugten Shwartzmon-Phönomen) erzielt. Diese 
Nekrosenbildung wird entweder verhindert oder wenn schon vorhonden, innerhalb kurzer 
Zeit zur Abheilung gebracht. Da diese Nekrasen auch noch Keuchhustenonfölle auslösen 
können, wenn durch antibiotische Therapie die Keuchhusfenbazillen vernichtet sind, entspricht 
der Wirkungsmechanismus von PERTIX einem völlig neuartigen theropeutischen Weg. Die 
Einführung von PERTIX in den Arzneischotz konn somit ols die Erreichung eines phormakolo
gischen Zieles ongesehen werden. 
Dos seit langem erprobte, vagolytisch wirkende Citrat des a-Phenylbuttersöure-p-dioethyl
ominooethylesters ist nach Angoben verschiedener Autoren in der Loge, eventuelle Neben
reoktionen seitens des Nervensystems, die die om höuflgsten auftretenden Komplikationen 
der Isoniazidtherapie sind, außerordentlich obzuschwdchen und gleichzeitig die den Husten
reiz Obermittelnden afferenten Vogusbahnen deutlich zu ddmpfen. Dadurch wird eine 
optimale ~ Vertrc5glichkeit ouch relotiv hoher Dosen der Wirkstoffe gorontiert und jede 
unliebsame Nebenwirkung von vorneherein ausgeschaltet. 
In ousgedehnten Reihenversuchen der Univ.-Kinderklinik Bosel (Leiter: Prof. Dr. Hottinger) 
hat sich ergeben, daß die Heilungsdauer nach Medikotion von PERTIX wesentlich kürzer ist 
ols nach Medikation eines Antibioticums, d. h. die mit PERTIX behandelten Kinder konnten 
durchschnittlich um zehn Tage früher entlossen werden als die Kinder, denen ein Antibiati
cum verabreicht worden wor. Bei Anwendung von PERTIX kann also beim unkomplizierten 
Keuchhusten- auf ein Anfibioticum verzkhtet werden. 
Infolge dieser hervorragenden Behondlungserfolge gehört PERTIX-Hommel bereits heute 
zum fixen Arzneischatz des praktischen und des Kinderarztes. Die Vertrcglichkeit wird ols 
sehr gut bezeichnet; Nebenerscheinungen wurden auch bei Idnger dauernder Medikation 
nie beobachtet. 

Der Sonderd ruck der Arbei l OSWAlO und weitere aUlfü hrliche 
lilera tur, sawie Ve"ud!smu.ler l Iehen (l uf Wunsch zur Verfügung. 

DR. HOMMEL ' S CHEMISCHE WERKE 
UND H A N D E L S G E S E L L S C H A F T M B H. 

Hamburg 6 













Ärztemuster und Uterotur erbeten von 

o GASTROBELLAL 

O THEOSCLERAN 
Bitte dos GewOnschte ankreuzen. 

St.mpel und Unt.rsdu1ft 

DRUCKSACHE 

UPHA. GMBH 

HAMBURG 20 

POSTFACH 795l 



zur kausalen Therapie des Bronchial
asthmas, der Emphysem- und spastischen 
Bronchitis. 

Zus.: Ammi visnaga (Khella), Curare, Ephedra, 
Ignalia, Scilla. 

Blockade des anfallauslösenden Reflexes 
(Curare), Entspannung der Bronchial
muskulatur, Verflüssigung des Schleimes. 

Tropfen O. P. 20 und 50 eem 
Dragees 40 u. 100 Siek. 

APOTHEKER MULlER GMBH ARZNEIMITTELFABRIK BIELEFELD 

Unotex~ 
biologisches Migröne-Kurmittel, 
neuartig und erstmalig 2 formen: 

"für die Frau" • feminin 
"für den Mann"· masculin 
Tropfen 20 und 50 eern 
Dragees 40 u. JOO Stck. 
in ollen Apotheken erhöltlich 



• Chronische Obstipation und Darmtr~gh.it 

Dralinsa • zur Operotions- und Röntgenvorbereilung 
• wahrend der Schwangerschaft und im Wochenbett 
• postoperativ zur Erzielung eines schmerzlosen Stuhlganges 
keine Gewöhnung, zuverlöBlich wirksam, wirtschaftlich. 
Nähere Hinweise und Literatur durch das klinisch erprobte Stuhlregulans und 

Dormpflege.Mittel ouf leinsamen basis Dragenopharm, Apotheker Puschi K.G., Traunreut/Obb . 

Beachten Sie bitte die Beilagen 
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bei WIen 

SHlrksle Jodlchwefellherme 
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l6hmungen, Klnde.IChmung 
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Moderne. Kurhotel 
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Auskunft, Bode- u. Kurhoulverw. 
Bad o.utsch Altenburg 
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Privatklinik . ßheuma . Arthritis' Jsddas 

Dr. C.Ph. Sdlmidt 
rilr Nene •• u. G •• il.talu .. Tr.e. 

Elektrosduxk..ADOlde, HailadtIaf, 
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Münch .. n 15 
PeUenkofentr. ':01, Tet. " 10 ();l 
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öffnet, Gorten, Garo~. 0 I [er Komfort. 
Moor- und Thermolböder, Molsogen. 

Sonderbedingungen fOrÄrzle 

~ellon~dgen Oeutfdier <löOer,.aurorte un~ ilonotorfen 
· , 

Bad Dürrhelm (700---800 m). 27tldge Solquelle. Indikationen: 
Atemwege, Rheuma, HUusdrüsen, KreWaufstörungen. 

Feilnbacb·Jenb ach a . Wendels tein (540 m). Moorblder gegen 
Rheuma, Ischias, Frauenleiden, Durchblutunisstörungen, 
Gelenkleiden alier Art. Prospekt durch Verkehrsverein. 

lVartenberc: Obb. (460 m), Klinlk-Banatorlum Warteober, 
für Krelslauf-. Herz-, SdtUddrüsen-, Gallen-, Nteren
und Leberkranke. Modeme Diagnostik und Therapie, 
Kneipp. UW· u. 8. Massagen, Dllt usw. Eine Autostunde 
von München. - Prospekt - (Auch Ersatzkassen.) Dr. 
H. 5elmair, Facharzt für innere Krankheiten, Ruf 
wartenberg Z4~. 

Soibad WlndshelmlJ\.Hr. Rheumatismus der Geienke und 
Muskeln, Neuralgien und Neuritiden (ISchias, Lumbago), 
Frauenleiden, Affektion der Gallenwege und des Darmes 
(Obstipation, galltrokardiaier Symptomenkomplex), Fett· 
.ucht, Nieren· und Harnleitersteine. 
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Bewährte Guaiacol-Präparate 
zur Therapie acuter und chro

nischer lungenkomplikationen 

Anastil-Ampullen 
zu 1 cem (ür i. m. und i. v. Injektion 

Anastil verstärkt 
Amp. zu 1 cem für i. m. und i. v. Injektion 

Ana stil-Ca I c iu m-Am pu lIe n 
zu 5 und 10 cem für i. m. und i. v. Infektion 

An astil-Ca m pher-Am pullen 
zu 1 cern für introglutöole Injektion 

Anastil-Hustensaft 
zu r perorolen GuoJocol-Therople 

Anastil-Hustentropfen 
zur perorolen Guajacol-Therapie 

Anastil-Inhalat 
ouch (iJr die Aerosol-Theropie 

J Anastil-Suppositorien 
zur rektolen Anwendung 

Anastil-Dragees 
zur perorolen Guojocol.Therapie 



Suppositorien - Gleitsalbe 

Dulnfillerend und adstringierend 

Anauthuierend und kühl.nd 

Hämastyptisch 

s~ 
Z~! 

Packungen: 6 Bismolan Zöpfchen 

12 Bismalan Zöpfchen 
20 9 Bismolan Gleitsalbe*) 
40 9 Bismolon Gleilsalbe*) 

.) mit on$Chroubbartr Kanu!. 
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keine Sucht 
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Zusammensetzung I 

a· 8enzoyl-triöthylomin·hydrochlorid 25.0 mg 
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OP. mll 30 Perlen DM 2.70 o. u. 
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Arme Ärzte" - arme Patienten. (Dr. med. Dr. med. dent. 
Wilh. SdtwJsow, Hamburg, in .,D'e Zeit", Hamburg, 13. 2. 
1958): Ich glaube, im Sinne von viE'len Tausenden zu spre
chen, wenn ich Ihnen für Ihre Artikelserte über Kranken
kassen, Krankenänte, Schäden der Versicherung von Herzen 
danke. Was bi&tCT geschehen ist, war in jeder Weise unzu
länglich. ... Daß ein Blatt von Ihrem Ansehen sich mutic 
immer wieder bemüht, muUg den Finger auf die Wunde zu 
legen Wld die wahren Schuldigen, die • Vertreter des Volkes" 
in Bonn, anzuspredlen, bnn Dicht hoch genug bewertet 
werden. Dank sei auch. der knappen, aber nahezu erschöp!en
den Kritik von Pro!. Jores gesagt, dessen Vorschläge zur 
Veflbes.serung gewiMer Fehlleistungen in der SozLalvers. 
nicht ed.nclrtingl1ch genug geprUft werden können. - Wenn er 
es ,,~rstaunJlch" findet, daß die Prote6te der Ärzt.eschaIt sich 
bisher eigentlich. nur gegen die unzureichenden Honorare und 
nicht gegen d.wI System als .solch~ richtete, 50 tut er doch 
wohl dml geplaiten einzelnen Ka.!senarzt Unrecht: Der ein
zelne kann gar nichts unternehmen; unsere Stand~rgani
sallonen haben dn dieser Frage bisher eklatant ~rsa.gt. -
Mit "vornehmer Zwiidthaltung" und der Abhaltunr der 
DeutsdJen Ä.n:teta«e, 3u! denen beinahe peinilch vermieden 
wIrd, Fragen der UnzullngUcflkelt der deutschen SozLalver
&i.cherung anzusdmeiden, ist nichts letan. Und weil da.!. nun 
schon über viele Jahre so geht, resigniert der deutsche Kas
senarzt langsam. Selbst die Kraft eines ungewöhnlich kämp
ferischen Menschen wird dn der Tretmühle der heutigen Ka!
senpraxis .bel. ständigen wirt.scbafUichen Sorgen lahmgele.gt. 
- Um so mehr möchte ich wünschen, daß die Artikel der 
ZEIT jetzt endlich brettere Kreise zum Nachdenken und 
Handeln zwingen; roost stelle dch, wie Jores, eine .. düstere 
Prognose" für das sozialversIcherte Volk im allgemeinen und 
für die deutschen Arzte Ii.m besonderen. 

48-Stunden-WodJ.e im Krankenhaus. (Weser-Kul"ier, B r e
me n I 29. 1. 1958): Die vierte Bundeskon!erenz der Haupt
fachabteBune Gesundheitswesen der Gewerkschaft Offent
liche Dienste, Transport und Verkehr (OTV) fan.d am 28. 1. 
in Bremen statt. 150 Del~erte vertraten die rund 72000 in 
der OTV organisierten Arbeitnehmer des Gesundheitswesens 
einschJ. des Bundes Freier Sdlwe.stern. 

Nach einem RechenschaftSbericht des LeIters der Haupt
tacbabtedlung, He[lbert Madtowiak, über die v.erganienen drei 
Ja.hre Arbe.:it 'W'Ilrde Madtowiak ei.rutJ,mmig für die nächsten 
drei J ahre wieder gewählt ... In einem Antrag an den vom 
1. Ibis 6. Juni f.n München stattfindenden Gewerksmaftstag 
forderte die Bundeskonferenz, daß die Gewerkschaft OTV 
für ein Bundesgesundheitsministerium eintritt. _ llie Ar
bedtszeltverktlrzun,g und die Tarl.freform weren _ neben 
einer Kritik 3m Krankenptlegegeset:z - der wesenWche In
h alt des R edlenschaftsberlchts. Zubeerüßen sei, daß die 
Arbeitszeit für das Pflegepersonal, die z. Zt. noch bei 54 
Wochenstunden liege, ab 1. 4. rau! ztulächst 5i Wochenstun
den verringert werden soll. Grundsatzforderun.g für 1958 
bleIbe jedoch die 48-Stunden-Woche, die für das H8IUS- und 
KUchenpersonai bereits am 1. 9. 1958 in Kraft trete. _ Die 
Arbeitszeitverkürzung .in den Krankenhäusem lasse sich 
durchaus ohne zusätzliches Plleiepersonal verwirklichen. Das 
bev.reise das Beispiel Schleswig-Holstelns. Voraussetzung sei 
nur, daß vom Pflegepersonal keine berufsfremde Arbeit ge
fOrdert werde und man Ln den Krankenhäusern zu .einer ge
regelten Aroedtszeit komme. 

Das Krankenp.tlegegesetz werde von der OTV nach wi.e 
VOr abgelehnt, sagte Mack.owiak. Vor allem fordere die OTV 
in dem K [lankenp1!egegese1.z eine klare Reeelung der Aus
bildung fÜr das Pt1egepersonal. Diese Ausbl.ldtmg dürfe je
doch nicht au! Schulen, sondern aus versd.cherun.gsrechtUchen 
Gründen nur in Lehranstalten erfolgen. - Nach der Tnrif
regelung für die Medlzinal-Asslstenten dn den Krankenhäu
sern bef.ragt, sagte Mack.o.wiak, die OTV bedauere es, daß 
e4ne entsprechende Empfehlung des Bundesrates an die Län
der von den zuständigen Ftnanzmlnlsterien nicht aufgenom
men worden sei. Die OTV halte es jedoch für erforderlich, 
daß die Medizinal- Assistenten mindestens 60 ;bis 70", der Be
soldung der Assistenzärzte erhalten. 

Kampf «e«en "Waschküchen-Arzneimittel". Schluß mH dem 
Arzneimlttel-MIßbrauchl Den "WaschkUchen-Fabr1kanten" 
mit !ihren angeblichen "Lebenselixieren" und den "SUirkungs
Wld WWldern1l.tteln" so~l das Handwerk gelegt werden. 

Die SPD hat die ßundes.re,&ierull(( aufgefordert, bis zum 30. 
Juni efn ArznetmJttei-Gesetz vorzulegen. 

Die Bundestagsabgeordnete und Ärztin Dr. Elllnor Hubert: 
"Es gLbt heute rund 40000 Arzneimittel. Kein Mensch weiß in 
vielen Fällen, wu !tle tmthalten." Praktisd1. könne jeder 
in &edner Wasdlküme elles zusammenbrauen. Er müsse nur 
da.r6uf achten, daß die Präparate keUle PHienform hätten, 
keine B~tandte!le eJner Verbo151lste von 1901 enthielten und 
nicht als "Arznclmi:ttei" beze.tchnet warden. 

"Bild-Zeitung" vom 22. 1. 1958 

Die Sot.iallsierunc der Medizin in der Sowjebone. Wie 
das "Infonnatlonsbüro West" meldet, sind drei MedizIn
studenten aus der DDR nach Westberlingeftüchtet. Die 
heiden Asslstenten der Ostberliner Universität, Dr. Lutz 
Maischein und Dr. Hermann GooJ. sowie Dr. Ernst-Peter 
Siemon von der Medirlnischen Akademie :in Dresden erklär
ten übereinstimmend, sie hAtten bei der Umgestaltung der 
Me<llzinischen Fakultäten in .. Soz1alisUsche Fakultätec" nicht 
mi tmachen wollen. 

Mitte Januar B!nd 1n Ostberlin nach der gleichen Quelle 
Richtlinien für ein "vom Soziaiismqs bestimmtes MedizIn
StudIum auflesteilt worden, wonach freipraktizierende 
Arzte ein "überbleibsel aUs der kapitalistischen Zelt" seien. 

"Neue Zürcher Zeitung" 

Kalte "Sozialisierun," d e r Arzte In der DDR. Vor einiger 
Zelt ist in der sogenannten Deutsdten Demokratischen Repu
blik ein "Forschunprat" geeründet worden, der eine engere 
Zusammertarbe1t von Wissenschaft und Wirtschaft zur Ziel
setzung hat. Ganz offenslchtlich stand diese Maßnahme im 
Zeichen einer Entpolit1slerung der geistigen Berufe, nachdem 
bisher überall und immer von politischen Funktionären her
eingere<let und die Parteidoktrin über den eigenen Gedanken 
gestellt worden war. Um so erstaunlicher berührte Ende 
August eine Ankündigunl In Ostbertlner Zeitungen, wonach 
der Rat des Bezirks Pankow beschlossen habe, für den Orts
teil Buch eine "staatliche ärztliche Praxis" einzurichten. Diese 
Notiz besaite nämlich nicht weniger, daß trotz jener entpoliti
sierenden Maßnahme im stillen doch noch die SED program
matisch proklamierte Allmacht des Staates weiter zementiert 
und nun erstmals sogar auf den Bereich der freien Berufe 
Innerhalb der "DDR" ausgedehnt werden 8011. 

D. Freien Berufe 

Hell;1J('nhlllwel~: 

Dieser Ausgabe liegen PI'ospekte folgender Firmen beI: . 

Adol! Klinge, GmbH., MUnchen 23, 
Adol! Klinge, GmbH., MUnchen 23, 
UPJlA GmbH., Hamburg ZO, 
Dr. Hommel's, ehern. Werke, Hamburg 6, 
Dr. RUdo1! Reiß, chem. Werke, Berlln-West, 
Vlal & Uhlmann, Frankfurt Main, 
Temmler-Werkc, Hamburg-Neugraben, 
Schaper & BrUmmer, chem. phann. Fabrik, Salzgitter

Ringelheim, 
Plidagogischer Buchbund Tlcdemann oHG., Wiesbaden. 

"BII,erlldae. Xrztebiatt." fieralllleblP'f1 BIlLer, LaadellfZteklllßmer'l 
Sdlrlrtielhn,: "n. %3, Kaal,ln"r. 85IJU, Te .16 It 21-25, Sch rlftl elter 
Dr, W. Wild!., "fll.ndlen. Die Zelt..mrlft enebelat mout!. Im Riebllrd 
pnlllJ.m Verlll';:, "'lIlIeb e.a 2 LUlirelbtrale 2-6, Telefon 61t !1-Z1, 
6251",' 'IO 'I. Verllll.,e.d.lflu telll!l NUrnberlC: Breite Galle 25m, 
Telefon 251 n. - Bel'll,~rell fllr NlchtDlltllieder der Bayer, Ante. 
kllmmer DM 2.4' ,.Ierlef Ihrlich, zuB,;:!. ZluteU,ebibr. Posltdletk
knnlo Mh.mn tl' M, Idlllrd PlIlIIIlII Verla .. fAbt .• Bllyerlschel 

~
xrzleblatt")' An.ze"eIlYef1Oillllllo~: Cllri Öllbler, M6.n.d!elll, 

I 
TlieaUnerslraBe 8. Tefefoa-Somlllrl-Nnmllll!r Z 86 86. 
Fel'uebrelber M!/'JU!. Tele« rIlDlllllldrelSe: Oablerprell. 

~ Fllr de. Anzel,entell Yerllntw.: Ernst W, SdlllrsdJln,er, 
!lfilodlea. Dr'Ddu Rldlard Pftllll. Verill' MhcheD. 

Alle Redlte IDllhMondere da.e Recht der VerbreltullC, Venid· 
liltipDtf u~d !.Ilkrok~ple ,owie da ' Reml der übef'H)tzUr\4f 
Fremd'praebea fUr aUe "~rörrentlichkll Beitra.,e l'nrbebaiten. 
NaebotJ:uck, aueb auuu,.wei&e nur mit Ceoehmi('llllC de. Verialr1, 
Rtlck&endn .. _ nlebn-erian«ter ~Ianuskripte erfo"'t nur, wtnn 'I'or
bereiteter lhrwtebl .... mit Rlhkpnrto beiliect. "'Bei Ei"'f'ndo.lI,.e:n 
an die Sebr4ftl-eihlll« wird da, Eineflllln<lnis znr ,.ollen nder 
au.szlI,(nfels.e1l VerlSlfentHebun, ,.nrau~eM)tzt, wn a «q-ealoell.lce 
WÜ Mme niebt M.ntld.-~ lum Allidram rebradll werd.-n 
Inhaber des Rlebard Pnaum Veria,e. bt die Rlchard pn.umsme 
Erbeo,emein~eb.ft mit Anteilen ,.on Frau E!friede Meclei, reb. 
PlIaum. Verlererln, München, uod Herrn Cari Heinz PlIaum, Kuf
mann, Lnodoo, zn je ~J,. Slille Ge.eiheblÜter .Ind nlmt ,."rbuden. 
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DIE LEITER DES ERFOLGES HINAUF 

Das mödtte heute jeder. Wer aber in den vielen Fragen, die 
uns tagtäglich begegnen, immer eine rkhtige Auskunft finden 
will, braucht ein zuverlässiges, allgemein verständlidles Nadt~ 
.dllagewerk. 

UNVERBINDUCH ZUR ANSICHT 

erhalten Sie für adtt Tage den ersten Band des 
N EUEN BROCKHAUS 
ALLBUCH IN FÜNF BÄNDEN UND EINEM 
ATLAS. 

Der NEUE BROCKHAUS ist ein bewährte. und wie
der völlig neu bearbeitetes Narnsdtlagewerk. Im glei
chen Abc hahen Sie Konversationslexikon und Wör
terbuch der deutsdlen Sprache. 

~ BROCKHAUS ~ jtJva-! 
Sie finden Tatsarnen, Ereignisse, Biographien aus 
Vergangenheit und Gegenwart und aus jedem Le
bens- und Wissensgebiet. Wie oft möchten wir solche 
Auskünfte haben: Im Beruf, bei den Schularbeiten, 
in der Familie, bei der Unterhaltung. 

lINl~40DM~! 
EntsrnlieBen Sie sim rasm und srnicken Sie 
noch heute einf'n der untenstehenden Gutscheine 
ab. Idl mache Ihnen dabei dann gern Vorsdlläge 
wegen günstiger Ratenzahlungen. 

Sie können jedes Lexikon von mindestens zwei bis höchstens fünf Bä.nden in Zahlung geben, gleich. aus welchem 
Verlag. Da. Umtausdlangebot gilt audl für den KLEINEN BROCKHAUS (seit '949 er.dlienen). 

Beachten Sie die vorteühaften UmtauS<hpreise während der Subskription. 

:::: Mi.., absdln,id,n --------------- -----=:;;;ll .. ~ 

GUTSCHEIN Bel der wnstehenden Finn. bestelle ich 

für mich unverbindlich zur Ansicht 
den ersten B4nd des NEUEN BROCKHAUS in Halbleder. 

W.nn k.h dlt,",n Band inntrhalb von' Ta"n (ab Butelldatum) "idIt 
IUrücb,nd •• ,111 dlIMr unnrblndllme Al.lltra, al. 'nt, &.I,lIl.1nC für 
le s Slüc:l dn 

NEUEN BROCKHAUS In ~ Binden 

UmLlu.m.ub.kriphOft je Band DM 11.-. Sub.krlption Je Band. DM 4',-' 
Im 1.&11.1, bu n.d1 [rhalt Jeden Band ... - in,. Monatnat,n (d...,n CUI dn 
T.Uuhlunc.pr .. i. DM 40."" odrr DM 4.,10, laut An, .. bot Im PrOlpltkl). 

Etfo.llunC60rt i.t sn, dn lI"nfirDU 

Name :. .~~ .. Beruf : 
(11Ue le""rlleft) 

Anschrift : 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

GUTSCHEIN Bei der umstehenden firma bestelle ich 

für mich wnverbindlich zur An,tmt 
den ersttn Blind du NEUEN BROCKHAUS in Halbleder. 

W .. nn kt!. dl .... n Band Inn ... halb von' Tqrn (ab B .. hlld4,lum) 
lurUckwnd ... ,111 di"1t unwrblndlime Auflrq ah fnl .. B ... I.llun, til 
Je 1 Stüdr: d" 

NEUEN BROCKHAUS in ~ Binden 
UlnlauKh.ub.lI:nption .. Band DM l7.-, Sublkrlpllon je Band DM 4.2..
Im u.h.le NI" nadl [rh.lt jed,n Band" _ In J Monattral.,.. (dann ,Ut d .. , 
T .. Uuhlunc.prli. DM 4°.7° odtr DM 4',10. laul Anc,bol Im PrOipeh) 

[ffullun,lOrt 1II Slu der UlflrflfDU 

Beruf : 

Ansdtrift : 



Der NEUE BROCKHAUS wird in einer geschmack vollen, haltbaren 
Ganzleinenausgabe und in einer repräsentativen Halblederausgabe mit 
Echtgoldprägung und Goldoberschnill geliefert. Sie finden darin : 

TECHNIK 

• RECHTSFRAGEN 

POLITIK 

SPORT 

FlLM UND THEATER 

LITERATUR 

KUNST UND MUSIK 

und vieles andere mehr. 

RECHTSCHREIBUNG 

ZEICHENSETZUNG 

REDEWENDUNGEN 

STILKUNDE 

MUNDARTEN 

BEDEUTUNGS VERWANDTE 

HERKUNIT DER WöRTER 

In fünf Textbänden rund 120000 Stimwörter auf 3 200 dreispaltig be
druckten Bumseiten, etwa 14 000 Bilder im Text und auf fast }OO Tafeln, 
davon 80 in Mehrfarbendruck auf Kunstdruckpapier, ;2 Kartenseiten, 
zum Teil in Neunfarbendruck, und ein dUr<hsich.tiges Modell des mensch
lichen Körpers. 

UND EIN ATLAS 

Eine Zierde für Ihren Bümerschrank und mit 
ganz bequemen Monatsraten zu erwerben! 

Er steht, wie alle Brockhaus-Nachschlagewerke, 
über den Parteien und gibt zuverlässig und all
gemeinverständlim Auskunft. 

Wti1~ 
DER NEUE BROCKHAUS! 

Subskriptionspreise : 

Ganzleinen je Textband DM 34,-
(bei Teilzahlung DM 37,4°) 

Halbleder je Textband DM 42,-
(bei Teilzahlung DM 46,20) 

Umta usrnsubskriptionspreise: 

Ganzleinen je Textband DM 29,-
(bei Teilzahlung DM 3',90) 
Halbleder je Textband DM 37,-
(bei Teilzahlung DM 4°,7°) 

Die Preise gelten für Band '1 des NEUEN BROCK. 
HAUS. Sie werden auch für die Bände .l-S die 
gJeidlen sein, wenn nidlt eine wesentliche Ände
rung der Wlrtsrnaftsverhältnisse dies dem Verlag 
untragbar macht. Der A tla~ wird etwa doppelt so 
viel kosten wie ein Textband. Sie erhalten darüber 
später Nachricht. 

DAS ALLES IN EINEM ABC. DAS GIBT ES NUR BEI BROCKHAUS . 
Für diesen Hausschatz zahlen Sie keine DM 10,- im Monat. 

EntsmlieBen Sie sich bitte, und senden Sie einen der Gutsmeine sogleich ab! 

: 

WERBEANTWORT NI(ht 
fr~lm .. tt.t'n. 

E~ 
BRO CKHAUS 

WERBEANTWORT Nicht 
trelrrwch~n. 

An 

Porto . 
uhlt d .. r . 

Emplanl"r 

.......... : 

PBdagoglscher Buchbund 
Tledemann 
Verlags- und Versondbuchhondlung 

Wiesbaden 

An 

Port() 
,.hlt der 

Empt.naft' 

PBdagoglscher Buchbund 
Tledemann 
Vorlogs- und Versondbuchhondlung 

Wiesbaden 
Viktoftostroße 49 



Biete: aehr aute Klelnatadt· 
Praxis In Oberbayem - Kassen 
und PrIvat, höhere Schulen. 

Suebe: tle1chwer1i&e Lalldpraxb 
- Nieder- Oder Gberb.a~m. 

Zuscbr1tten erb. u. 1311171 Ü. 
CARL GABLER WERBEGEBELL
SCHArr MBII., MQnmen %, 
Karbplatz 13 

Ba4 Reichenball, Villa In 
enter La,e zu vermieten. 
lam 0<1. etaaenweUe. Zusd1r. 
erb. u. SllIt"l7 Q. eARL 
GABLER WERBEGESELL
SCRAFT MBR., MQDCben Z, 
Karlsplab: Il 

Go..., Enuresls nocturna 
hot .ia. HICOTON ols Spezifikum .. iI 
Jahrzehnten bestens bewahrt I In ollen 
Apotheken erMltlich. ProspeIlt "nd 
Muster kostenlos dura. den Allein· 

Hersteller •• M E D I K A- Phorm. 
P~porote. {l3bl Manchen .(2 

Gute Kassenpraxis 
In Krelaudt )Ur. ,ea:en E1elth· 
.. nrtla:e aus rein per-. Gründen 
'tu \ausdlen ,esucht. Zuscbr. erb. 
unt. AlIIM an CARL GABL~ 
WERBEOESELLSCHAFT MBR., 
M QDcheD Z. K aruplatz 13 

Dr. med., .u I In el,ener ,roBer 
Kuaenpraxis In Obb. uu" sucht 
Verbindun, mit Alterem Kolle
,eD In Obb., der In nlctuter Ze1 t 
Auflabe der Pra.xls be.abslchUn. 
Sdlulnlhe Dotwendl.. Zwdtr. 
erb. u. »1ItM 0.. eARL GABLER 
WERBEGESELLSCHAFT MBII., 
MQDdlen Z, Karbplat% U 

Praxistausch 
Biete: Gut. Landprax1s In SQd· 
Wilrttemberl- HOhere SChulen 
bequem erreichbar. 
Suebe: AUe1npraxta oder Prana 
mit Op •• Ge1ea:enheJt in SÜd· 
l».yern. Zuachr. erb. u. :UllUt 
an eARL GABLER WERBEGE8. 
MBII •• MQnchen l. Karlsplats 13 

in großer Au.wohl u. G.: 
Hamedan·Von.ger, co. 9OX60 •••• DM (5.-

Irlldc .. u 
Madagan, Serobend ek.. co. t20X7S 
Serobtind. HarHdon etc. co. lSOxta) 
Mahol, 8orcholou .tc. co. 2OOxl40 
T.pplchel 

ob DM 
ob DM 
ob DM 

1U.

-~ -~ 
Shiraz, Baktiori.lurhtan .k:. co.250xl60 ab DM ut.
Shiraz • 8oktiori, TObti" Mahal etc. 

co. 2OOx300 ab DM ",.
Hens etc. co. 250X3S0 • • • • . . ob DM 1201.
Mehrowan etc. co. 3COX400. . . . . ab DM 1451_ 
Außerdem reichhaltiges Loger an Laufern, Dberma&en. 
EXoMn ". v. a. Standiger Bestand co. 700 StOdt. 

J(d.inisdul Rluunwta&gu 
Platilogenese, Symptxxnatololll.. Diagnostik und 
TherapIe der Rheumaerkn>.nlcuneen 

von Werner Moll 
mit 63 Abb. im Tex!, zweJ mehr_gen Sen
.Ibilltlitstafeln und einem BIIdanhang mit 168 
(liellw. farb.) Abblldun&en. 454 Selten, 79 DM. 

Ein Adreßbuch, das sich von der ersten bis zur letzten Seite ver· 
werten I~ßh 

ÄRZTEVERZEICHNIS BAYERN 
Herousgegeben von der Boyerischen londesdrztekommer 
304 $elten, Halbleinen DM 104..5) (Stand t9S6). • 

L RICHARD PFLAUM VERLAG MUNCHEN 

200 Klaviere 
neu und gebraucht 

bis :EU 30 Monatsralen 

Pianohaus Lang 
München, Kauflng."""Be 28/1 
Augsbu rg, BohnhalstraBe 1 S/I 
Regen,burg. Kaulansplatz 3 

Es Ist des Ziel des vorliegenden Buches, eine 
umfassende, prAgnante Darstellung dlese. TeJ.I
geblebeo der Medlzln "" lieben, mit den gleich
zeitig aufgestellten Richtlinien lür D~ostlk 
und Tberuple In KlInik und P",xls. 

Zu berzJehen durdl: 

Fachbuchhandlung CARl GABLER GMBH. MUNCHEN 2· Kauflngerstr.l0 

0 .-'. DM 1.l$ NfOS DONNfl (0,* InUN SO UD .... DM :L2I o. U. 0., ' . 1,10 .. u. ,NIOSt • DONNll .... IUUIIIG 16 D..' . 1...0 •• u. 




